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In § 111 d StPO wird für die vorläufige Sicherung von
Zahlungsansprüchen der Staatskasse gegen einen Beschuldig-
ten bereits während des Ermittlungsverfahrens ein Regelungs-
system geschaffen, das auch Ansprüche des Verletzten im Sin-
ne des § 73 Abs. 1 StGB erfassen kann.

Für die Arrestvollziehung trifft § 111 f Abs. 3 StPO eine
ausdrückliche Zuständigkeitsbestimmung. Demnach ist die in
§ 2 der Justizbeitreibungsordnung bezeichnete Behörde zu-
ständig. Es wird gerade nicht die Justizbeitreibungsordnung
als Verfahrensordnung für anwendbar erklärt. Vielmehr er-
folgt in einer äußerst unübersichtlichen Verweisungskette
über § 2 der Justizbeitreibungsordnung lediglich die Bestim-
mung der zuständigen Behörde. Deren Verfahren wird gerade
nicht geregelt, da gerade nicht festgelegt ist, dass der Arrest
nach den Vorschriften der Justizbeitreibungsordnung zu voll-
ziehen ist.

Insoweit zutreffend stellt Coenen1) fest, dass eine Voll-
streckung nach der Justizbeitreibungsordnung nicht vorliegt.
Die Verfahrensvorschriften der Strafprozessordnung treffen
nämlich für die Beitreibung einer ausgesprochenen Geldstra-
fe, der Gerichtskosten oder auch der Nebenfolge gerade anders
lautende Regelungen. In § 459 StPO wird ausdrücklich ange-
ordnet, dass die Geldstrafe, in § 459 g Abs. 1 StPO, dass die
Nebenfolge, nach den Vorschriften der Justizbeitreibungsord-
nung vollstreckt wird.

Zuständigkeit für den Arrestvollzug nach § 111 d StPO
Von Rechtsanwalt Christian Müller, Coburg
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Eine solche Vorschrift fehlt für die Arrestvollziehung nach
§ 111 d gerade. Dies ist auch nicht verwunderlich, da es sich
bei der Vollstreckung eines Arrestes nach § 111 d StPO um
eine Maßnahme des einstweiligen Rechtsschutzes handelt.
Diesen kennt die Justizbeitreibungsordnung nicht. Demgemäß
trifft die Strafprozessordnung eine eigene Verfahrensregelung
durch § 111 d Abs. 2 StPO, nämlich eine sinngemäße2) An-
wendung der diesbezüglichen Arrestvorschriften der Zivilpro-
zessordnung. Nach § 928 ZPO sind für die Vollziehung des
Arrestes die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung ent-
sprechend3) anwendbar. Hierdurch wird über § 753 Abs. 1
ZPO eine Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers überhaupt
erst begründet.

Der hierzu von Coenen4) kategorisch gezogene Schluss,
mangels einer Anwendbarkeit der Justizbeitreibungsordnung
verbleibe es bei der Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers als
solchem, die ohnehin gegeben wäre, ist nicht zwingend. Insbe-
sondere geht die Prämisse von Coenen5) fehl, eine originäre
Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers läge vor.

Eine eindeutige gesetzliche Bestimmung, welches zustän-
dige Organ die konkrete Vollziehungsmaßnahme vorzuneh-
men hat, fehlt. Kaum vorstellbar ist, dass der Gesetzgeber aus-

1) DGVZ 1999, S. 161 (162).

2) Hervorhebung d. Verf.
3) Hervorhebung d. Verf.
4) DGVZ 1999, S. 161 (162).
5) a. a. O.
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Der Beitrag befasst sich, weil das die Vollstreckungsorga-
ne beachten müssen, mit den Voraussetzungen des § 726 ZPO.

II. Sinn und Zweck des § 726 ZPO

Ist der vollstreckbare Gläubigeranspruch aufschiebend be-
dingt oder ungewiss befristet, muss vor Beginn der Zwangs-
vollstreckung der Bedingungseintritt bzw. Fristablauf geprüft
werden. Diese Aufgabe überträgt § 726 I ZPO dem Klausel-
erteilungsverfahren6) und entlastet insoweit die Vollstre-
ckungsorgane. Dadurch ist Schuldnerschutz sichergestellt,
denn die Zwangsvollstreckung darf ohne die qualifizierte
Klausel nicht beginnen. Erst die erteilte Klausel bescheinigt
dem Titel seine Vollstreckbarkeit7).

drücklich eine über nur doppelte Analogie eintretende Zustän-
digkeit des Gerichtsvollziehers gewollt hat. Der Gerichtsvoll-
zieher hat originär die Aufgabe der zivilrechtlichen Vollstre-
ckung, dies ergibt sich systematisch aus seiner Zuständigkeits-
verankerung in der Zivilprozessordnung. Rechtspraktisch
spiegelt sich dies in der Tatsache wider, dass den weit über-
wiegenden Teil der Geschäftstätigkeit der Gerichtsvollzieher
die Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Titel in Anspruch
nimmt.

Der Arrest nach § 111 d StPO ist eindeutig strafverfolgen-
der Art. Es handelt sich nach § 111 e StPO um eine Tätigkeit
des Ermittlungsrichters, die aber auch durch die Staatsanwalt-
schaft bei Gefahr im Verzuge vorgenommen werden kann.
Eine Beschlagnahme nach §§ 94 ff. StPO, die förmliche Si-
cherstellung eines Gegenstandes durch Überführung in amtli-
chen Gewahrsam6) als Beweismittel, kann von der Staatsan-
waltschaft, bei beweglichen Sachen sogar von deren Hilfsbe-
amten durchgeführt werden.

Systematisch betrachtet wird das Ermittlungsverfahren aus
Effektivitätsgründen in der Hand der Staatsanwaltschaft ge-
führt. Diese darf bei Gefahr im Verzug sogar selbst die Pfän-
dung einer Forderung anordnen. Sie hat sich hierbei lediglich
dem Verfahren der entsprechend für anwendbar erklärten Vor-
schriften des 8. Buches der Zivilprozessordnung zu bedienen.

Ausgehend von der originären Zuständigkeit der Staatsan-
waltschaft im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung
einer Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft nach §§ 111 f
StPO, 2, 1 Abs. 1 Nr. 1 JBeitrO, 451 StPO ist deshalb diese die
zum Vollzug des Arrestes nach § 111 d StPO zuständige Be-
hörde. Sie hat im Rahmen einer strafprozessual eröffneten Ar-

restvollziehung unter Beachtung derjenigen, nach § 111 d
Abs. 3 StPO für entsprechend anwendbar erklärten Verfah-
rensvorschriften der ZPO selbst die Vollstreckung durchzu-
führen. Diese richtet sich gerade nicht nach der Justizbeitrei-
bungsordnung, so dass eine grundsätzliche Zuständigkeit des
Vollziehungsbeamten der Justiz oder des Gerichtsvollziehers
gerade nicht eröffnet wird.

Nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungskon-
struktion kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass in
doppelter Entsprechung gerade die Zuständigkeit des Ge-
richtsvollziehers nach §§ 111 d Abs. 2 StPO, 928, 752 Abs. 1
ZPO begründet werden sollte. Dies widerspräche dem Kon-
zentrationsgrundsatz und dem eindeutig strafprozessualen
Charakter einer Maßnahme nach § 111 d StPO.

Nach der derzeitigen Rechtslage kann die ermittelnde
Staatsanwaltschaft selbst als einen Arrest vollziehende Behör-
de tätig werden oder die Arrestvollziehung als eine Handlung
im Ermittlungsverfahren durch ihre Hilfsbeamten vornehmen
lassen. Es ist kein zwingender Grund dafür ersichtlich, bei ei-
ner Sicherstellung als Verfalls- oder Einziehungsgegenstand
nach § 111 d StPO die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers
zu postulieren, während eine Sicherstellung als Beweisgegen-
stand nach §§ 94 ff. StPO ohne Gerichtsvollzieher möglich ist.
Allerdings ist eine Inanspruchnahme des Gerichtsvollziehers
zum Arrestvollzug nach § 111 d StPO nicht ausgeschlossen.

Der Arrest nach § 111 d StPO erfreut sich zunehmender
Beliebtheit bei den Ermittlungsbehörden. Die bestehende Un-
klarheit über die Zuständigkeit für den Arrestvollzug sollte
durch den Gesetzgeber schnellstmöglich beseitigt werden.
Eine – aufgabenfremde – Verwendung von Gerichtsvollzie-
hern innerhalb staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren
lässt für die Gerichtsvollzieher erhebliche Mehrarbeit befürch-
ten. Auch im Interesse der Effektivierung der Ermittlungstä-
tigkeit sollte daher der Arrestvollzug der Staatsanwaltschaft
und ihren Hilfsbeamten ausdrücklich zugewiesen werden.

6) Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, 44. Aufl., Vor § 94
Rdnr. 3.

Qualifizierte Vollstreckungsklausel
Von Josef Dörndorfer, Fachhochschullehrer, Starnberg

I. Einleitung

Die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung setzt eine voll-
streckbare Ausfertigung des Titels voraus (§§ 724–727
ZPO)1). Das müssen die Vollstreckungsorgane von Amts we-
gen prüfen2). Wird ohne sie vollstreckt, ist die Maßnahme feh-
lerhaft und anfechtbar3). Im Normalfall genügt die einfache
Klausel des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle (§§ 724, 725
ZPO). Es kann jedoch auf Grund der materiellen Leistungs-
pflicht des Schuldners eine qualifizierte Klausel nach § 726
ZPO erforderlich sein4).

Beispiel:

In einem gerichtlichen Vergleich hat sich der Beklagte ver-
pflichtet 10 000,– DM zu zahlen nachdem der Kläger folgende
Mängel ... am Haus des Beklagten beseitigt5).

1) Nur ausnahmsweise ist die einfache Klausel beim Vollstre-
ckungsbescheid und Arrestbefehl entbehrlich (§§ 796 I, 929 I ZPO).

2) Thomas/Putzo Rdnr. 38, 46 vor § 704.
3) Thomas/Putzo Rdnr. 57 vor § 704.
4) Das ist die sog. titelergänzende Klausel.
5) LG Oldenburg, Rpfleger 85, 448.

6) Funktionell zuständig ist der Rechtspfleger (§ 20 Nr. 12
RpflG).

7) Bindend für die Vollstreckungsorgane, Zöller/Stöber § 726
Rdnr. 1.
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wird der Gesamtbetrag nach Kündigung durch den Gläubiger
fällig“.

Jetzt ist § 726 I ZPO anwendbar, denn die Tatsache der
Kündigung ist anspruchsbegründend und vom Gläubiger zu
beweisen.

Beispiel 3:
Der Titel lautet:
„Der Beklagte zahlt 10 000,– DM in Monatsraten zu 500,–

DM. Kommt er länger als 10 Tage in Verzug, wird der Ge-
samtbetrag fällig und in diesem Falle lebt ein erlassener For-
derungsteil in Höhe von weiteren 2 000 ,– DM wieder auf17).

Der Schuldnerverzug wirkt hinsichtlich des wiederaufle-
benden Forderungsteils anspruchsbegründend, deshalb ist
§ 726 I ZPO anzuwenden. Es sei denn, durch Parteivereinba-
rung ist die Gläubigerbeweislast beseitigt worden18).

IV. Zug-um-Zug-Leistung
Bei einem Zug-um-Zug Verhältnis hat die Zwangsvoll-

streckung die materielle Verknüpfung von Leistung und Ge-
genleistung zu beachten19). Deshalb stellen §§ 726 II, 756, 765
ZPO zusätzliche Vollstreckungsvoraussetzungen auf. Dort
wird jeweils bestimmt welche Stelle die Gegenleistung des
Gläubigers zu prüfen hat. Es ist diese zusätzliche Aufgabe
dem Klauselerteilungsverfahren zugewiesen, wenn der
Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt20)
wurde. Der Rechtspfleger darf die Klausel nur erteilen, wenn
entweder die Leistung durch den Gläubiger (= Befriedung des
Schuldners) oder der Annahmeverzug des Schuldners
(§§ 293 ff. BGB) qualifiziert nachgewiesen wird. § 726 II
ZPO stellt sicher, dass wegen § 894 I 1 ZPO, der Schuldner
nicht zur Vorleistung gezwungen wird. Die „Rückkoppelung“
zu § 726 II ZPO nimmt folgerichtig § 894 I 2 ZPO vor: Die
Willenserklärung gilt, einschränkend zu § 894 I 1 ZPO, erst
als abgegeben, wenn dem Gläubiger eine vollstreckbare
Urteilsausfertigung erteilt wird.

V. Nachweise
Den Bedingungseintritt (§ 726 I ZPO), die Befriedigung

bzw. den Annahmeverzug des Schuldners (§ 726 II ZPO) hat
der Gläubiger qualifiziert, nämlich mit öffentlichen (§§ 415,
416 ZPO) oder öffentlich beglaubigten (§ 129 BGB) Urkun-
den zu beweisen. Die Urkunden muss er sich beschaffen;
§ 792 ZPO, §§ 130–132 BGB21) unterstützen ihn dabei. Ent-
behrlich ist der urkundliche Nachweis, wenn die zu beweisen-
de Tatsache offenkundig ist (§ 291 ZPO) oder vom Schuldner
ausdrücklich zugestanden wurde ( §§ 288, 730 ZPO). Zulässig
ist eine vereinbarte Beweiserleichterung (Glaubhaftmachung
soll genügen z. B.)22). Die Anwendung des § 138 III ZPO (Ge-
ständnisfiktion) wird von der h. M. abgelehnt23).

Klauselwortlaut und Urkunden sind dem Schuldner zusätz-
lich zuzustellen (§ 750 II ZPO).

Kann sich der Gläubiger die erforderlichen Urkunden nicht
beschaffen, muss er auf Klauselerteilung klagen (§ 731 ZPO).
Im Rechtsstreit entfällt die Beweismittelbeschränkung24).

17) Sog. Wiederauflebensklausel; diese wird künftig in den Schul-
denbereinigungsplänen nach §§ 305 I Nr. 4, 308 I 2 InsO eine Rolle
spielen.

18) Stuttgart, NJW-RR 86, 549; Zöller/Stöber, § 726 Rdnr. 17.
19) Vgl. §§ 274 II, 322 III BGB.
20) Urteil ist erforderlich. Auf Vergleiche und not. Urkunden ist

§ 726 II ZPO nicht anwendbar; Thomas/Putzo, § 726 Rdnr. 4.
21) Der Gläubiger kann eine evtl. erforderliche Kündigung durch

den Gerichtsvollzieher zustellen lassen.
22) Stuttgart NJW-RR 86, 549.
23) Thomas/Putzo, § 726 Rdnr. 6.
24) Zöller/Stöber, § 731 Rdnr. 1.

III. Anwendungsbereich des § 726 ZPO
Die titelergänzende Klausel ist erforderlich, wenn sich aus

dem Vollstreckungstitel ergibt, dass
– der Gläubigeranspruch aufschiebend bedingt oder unge-

wiss (= nicht kalendermäßig) befristet ist und
– den Gläubiger die Beweislast für den Tatsacheneintritt

trifft.

1. Bedingung/Befristung
Eine aufschiebende Bedingung bzw. ungewisse Befristung

liegt vor, wenn die Vollstreckung an ein künftig ungewisses
Ereignis (Tatsache) geknüpft ist.

Beispiele:
In einem Gerichtsvergleich hat der Beklagte sich zur Zah-

lung von 5 000 ,– DM unter der Voraussetzung verpflichtet,
dass
– der Kläger folgende Mängel ... am PKW des Beklagten be-

seitigt
– vom Kläger gekündigt wird
– der Kläger aus der Wohnung in ... bis ... ausgezogen ist8)
– das Scheidungsurteil rechtskräftig wird9)
– die vormundschaftsgerichtliche Genehmigung erteilt und

wirksam wird10)
– seit Rechtskraft des Urteils im Verfahren ... 1 Monat ver-

strichen ist11).
Unanwendbar ist § 726 I ZPO, wenn die Vollstreckung

durch eine Gläubigersicherheitsleistung bedingt oder12) eine
kalendermäßige Befristung festzustellen ist13). Beim Zug-um-
Zug-Verhältnis schränkt § 726 II ZPO ein: das Klauselertei-
lungsverfahren hat die Gegenleistung nur zu prüfen, wenn der
Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt wurde.

2. Beweislast
Den Bedingungseintritt muss der Gläubiger zu beweisen

haben. Es gelten, wenn sich aus dem Titel nichts ergibt, die all-
gemeinen Beweislastregeln14). Danach ist der Gläubiger be-
weisbelastet für anspruchsbegründende Tatsachen (Kündi-
gung, Mängelbeseitigung z. B.). Der Schuldner muss rechts-
vernichtende und rechtshindernde Tatsachen beweisen15).

Beispiel 1:
Der Titel lautet:
„Der Beklagte zahlt 10 000,– DM in Monatsraten zu 500,–

DM beginnend am ...; kommt er länger als 10 Tage in Verzug
wird der gesamte Betrag fällig“ (= sog. Verfallklausel).

Die rechtzeitige Erfüllung muss der Schuldner beweisen,
es liegt deshalb kein Fall des § 726 I ZPO vor16).

Beispiel 2:
Der Titel lautet:

„Der Beklagte zahlt 10 000 ,– DM in Monatsraten zu 500,–
DM, beginnend am ...; kommt er länger als 10 Tage in Verzug

8) LG Kassel, NJW-RR 94, 466.
9) München, Rpfleger 84, 106; LG Hamburg Rpfleger, 65, 276.

10) BGH 28, 153 = NJW 58, 1960.
11) Zöller/Stöber, § 726 Rdnr. 3.
12) In diesem Fall stellt § 751 II ZPO eine besondere Vollstre-

ckungsvoraussetzung auf.
13) Den Fristenablauf (Fälligkeit z. B.) müssen die Vollstre-

ckungsorgane prüfen (§ 751 I ZPO).
14) Zöller/Stöber, § 726 Rdnr. 4.
15) Thomas/Putzo, vor § 284 Rdnr. 23.
16) Thomas/Putzo, § 726 Rdnr. 3; Schuldnerschutz ist durch

§§ 775 Nr. 4 und 5, 767 ZPO gewährleistet.
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Seit 1. 1. 99 sind die Gerichtsvollzieher grundsätzlich zu-
ständig für die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung.

Die auf Grund der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle
(BGBl. I 97, 3039 ff., 3040, 3042) kurzfristig (am 28. 12. 98
im BGBl. I 98, 3836 ff., 3840 veröffentlichten) und zum 1. 1.
99 in Kraft getretenen Überleitungsvorschriften haben einige
Verwirrung ausgelöst. Hierüber wurde bereits ausführlich in
der DGVZ berichtet (z. B. Hornung, Späte Nachbesserung der
2. ZwVNovelle, DGVZ 1999, 33 ff., und Seip, DGVZ 1999,
36 ff.).

Schon im Vorfeld wurden die auftretenden Probleme er-
kannt (so z. B. Steder, Wie ist mit den „Altverfahren“ zur Of-
fenbarungsversicherung ab dem 1. 1. 99 zu verfahren, InVo
1998, 346), allerdings in Unkenntnis der dann noch erfolgten
Überleitungsvorschriften. Diese konnten selbst in der Kom-
mentierung (Zöller ZPO, 21. Aufl., [Ende] 1998, erscheint nur
alle zwei Jahre) nicht mehr bzw. nur unzureichend (Baum-
bach/Lauterbach ZPO, 58. Aufl. [Anfang] 2000) dargestellt
werden. So sind auch Gerichtsentscheidungen vom Februar
1999 bekannt, die in Unkenntnis der Überleitungsvorschriften
erfolgt sind.

Im Einzelnen:

Als Erster bekannt wurde der Beschluss des AG Oberhau-
sen vom 7. 1. 99 (13M 10/99), vollständig abgedruckt in
DGVZ 1999, 31 (mit Anmerkung der Schriftleitung). Danach
sei das (Alt-)Verfahren mit Erlass des Haftbefehls (unter Be-
zugnahme auf Zöller, DGVZ 1998, 131) beendet, und die aus-
schließliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers für die Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung, soweit die Verhaf-
tung nach dem 31. 12. 98 erfolgte, gegeben.

Es dauerte nicht lange, da gab es auch bei zahlreichen an-
deren, insbesondere größeren Amtsgerichten, Auslegungspro-
bleme der neuen Vorschrift – mit entscheidenden Folgen –.

So lässt sich der Entscheidung des LG Heilbronn vom
19. 2. 99 (– 1cT 53/99 –, DGVZ 99, 57 ff.) „die völlige Ver-
weigerung von gebotenen Vollstreckungsmaßnahmen durch
den Rechtspfleger“ und die Tatsache, „dass aus mehreren an-
hängigen Verfahren bekannt sei, dass sich die Rechtspfleger
am AG Heilbronn weigern, nach Verhaftung in sog. Altfällen
die eidesstattliche Versicherung abzunehmen“, entnehmen.

Ähnliches muss sich auch in Berlin und an weiteren Ge-
richten abgespielt haben. Am AG Frankfurt/Main weigerten
sich zunächst zwei Rechtspflegerinnen und sodann ein Ge-
richtsvollzieher, der letztendlich eine LG-Entscheidung her-
vorrief. Bis diese in der Welt war, bestand Handlungsbedarf.
So gaben die Amtsgerichtspräsidenten in Berlin und Frankfurt
Ende Januar/Anfang Februar 99 als oberste Dienstaufsicht der
Gerichtsvollzieher an diese (und die Rechtspfleger) im We-
sentlichen gleich lautende „Verhaltensempfehlungen“, um
einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf zu gewährleisten.
Zeitgleich erfolgte (in Hessen am 21. 1. 99) ein Erlass des Mi-
nisteriums der Justiz und für Europaangelegenheiten, nach
welchem „der Rechtspfleger für die abschließende Bearbei-
tung der bis zum 31. 12. 98 eingegangenen Anträge zuständig
bleibe und das alte Recht insoweit fortgelte.“

Diese „Verhaltensempfehlungen“ – unter Hinweis auf den
Erlass – waren folgenden Inhaltes:

Der Amtsgerichtspräsident teilte mit, dass er sich der
Rechtsauffassung des AG Oberhausen nicht anschließe.

Soweit der Gerichtsvollzieher ebenfalls dieser Auffassung
sei, solle er wie folgt verfahren:

„Der Gerichtsvollzieher nimmt wie bisher die Verhaftung des
Schuldners vor und führt ihn dem auf Grund der Überlei-
tungsvorschrift weiterhin für die Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung zuständigen Rechtspfleger des Vollstre-
ckungsgerichts vor. Der Gerichtsvollzieher übergibt den
Schuldner in die Obhut des Rechtspflegers unabhängig davon,
ob dieser seine Zuständigkeit annimmt und vermerkt dies in
seinem Protokoll. Die Entscheidung darüber, wie weiter zu
verfahren ist, hat alleine der Rechtspfleger zu treffen. Die Tä-
tigkeit des Gerichtsvollziehers auf Grund des ihm vorliegen-
den Verhaftungsauftrages ist mit der Vorführung des Schuld-
ners beim zuständigen Rechtspfleger abgeschlossen. Sofern
der Rechtspfleger seine Zuständigkeit verneint, findet keine
erneute Übernahme des Schuldners oder die Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung durch den Gerichtsvollzieher
selbst statt.“

Die Folge waren bis Ende März 99 ca. 350–450 Fälle, in
denen die Gerichtsvollzieher alleine am AG Frankfurt/Main
die eidesstattliche Versicherung abnahmen, zu deren sie nach
der späteren Entscheidung des LG Ffm vom 12. 3. 99 (2/9 T
222/99, vollständig abgedruckt in DGVZ 1999, 78 f.) „sach-
lich nicht befugt“ waren.

Denn im Ergebnis gelangte das LG Frankfurt wie auch das
LG Heilbronn (Beschluss v. 19. 2. 99 – 1c T 53/99, DGVZ
1999, 57 ff.) und das LG Berlin (Beschluss v. 1. 3. 99 – 81 T
152/99, DGVZ 1999, 78) zu einer Zuständigkeit des Rechts-
pflegers. Soweit bisher erkennbar liegen bislang OLG-Ent-
scheidungen nicht vor, bzw. wurden nicht zur Entscheidung
angenommen (vgl. DGVZ 1999, 76).

Auch das LG Kassel (Beschluss v. 25. 2. 99 – 3 T 60/99,
abgedruckt DGVZ 1999, 77 f.) kommt zum gleichen Ergebnis,
erkennt jedoch die Problematik der Rechtswirksamkeit der in-
zwischen vom Gerichtsvollzieher in Altverfahren unzulässi-
gerweise abgenommenen Eide:

„Nimmt statt des zuständigen Rechtspflegers der Gerichts-
vollzieher eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme vor, so liegt
zwar ein schwerer Mangel vor. Die Fehlerhaftigkeit des Han-
delns des Gerichtsvollziehers ist jedoch hier nicht offenkundig
... Da die Frage der Zuständigkeit in den so genannten „Alt-
fällen“... zwischen den hier beteiligten Vollstreckungsorga-
nen und auch im Schrifttum kontrovers beurteilt wird, kann
von einer offenkundigen Unzuständigkeit des Gerichtsvollzie-
hers nicht die Rede sein. Die von dem Gerichtsvollzieher ...
abgenommene eidesstattliche Versicherung ist somit wirk-
sam“.

Wer nun denkt, die Unklarheiten sind damit beseitigt, denn
nun bestehe ja in allen Fragen Rechtsklarheit, irrt sich gewal-
tig.

Denn das LG München bestätigte das AG München mit Be-
schluss vom 3. 2. 99 (– 20T 1651/99, DGVZ 1999, 57), mit der
Begründung, es liege ein Redaktionsversehen vor, wenn es
heißt, das alte Recht solle „insgesamt“ über den 31. 12. 98 fort-

Die Zuständigkeit zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
bei Altverfahren

– Ein Resümee –

Von Rechtsreferendar und Dipl.-Rechtspfleger Arnold Köth, Frankfurt/Main
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dauern, und damit sei der Gerichtsvollzieher auch für die Alt-
verfahren zuständig. Damit wird – zumindest im Ergebnis –
auch die Ausgangsentscheidung des AG Oberhausen bestätigt.

Beim Amtsgericht Wiesbaden bestritten die Gerichtsvoll-
zieher die Verpflichtung, für Verhaftungsaufträge der Gerichts-
kasse zuständig zu sein, nachdem ihnen von den Vollstre-
ckungsbeamten Verhaftungsaufträge nach der Justizbeitrei-
bungsordnung vorgelegt wurden. Bislang haben die Vollstre-
ckungsbeamten die verhafteten Schuldner direkt beim Rechts-
pfleger vorgeführt. Nach § 6 JBeitrO (n. F.) wird in Absatz 1
auf §§ 899 bis 910 ZPO verwiesen, nach Absatz 3 tritt an die
Stelle des Gerichtsvollziehers der Vollziehungsbeamte. Eine
Vorführung der Schuldner bei den Gerichtsvollziehern war aus
organisatorischen Gründen nicht möglich. Die Gerichtsvollzie-
her waren der Auffassung, dass der Auftrag als solcher nicht
direkt von ihnen zu bearbeiten sei. Aus der 2. Zwangsvollstre-
ckungsrechtsnovelle ist nicht ersichtlich, dass hier ein Zustän-
digkeitswechsel erfolgen soll. Außerdem traten noch die be-
kannten Probleme zwischen Altverfahren und Neuverfahren
hinzu, so dass auch hier Handlungsbedarf bestand.

Das Hessische Ministerium der Justiz (so die neue Be-
zeichnung nach der Wahl, und unter dem neuen Justiz-
minister) „präzisiert“ seinen Erlass vom 21. 1. 99 mit Datum
des 4. 5. 99 dahingehend,

„dass die Übergangsvorschriften ... nicht das mit dem Verhaf-
tungsauftrag beginnende Verfahren erfasst, sondern nur die
Altanträge auf Bestimmung eines Termins zur Abnahme der
e. V., die vor dem 1. 1. 99 gestellt worden sind. Stellt der ver-
haftete Schuldner das Verlangen, ihm die eidesstattliche Ver-
sicherung abzunehmen ... erst nach dem 31. 12. 98, fehlt die
Zuständigkeit des Amtsgerichtes ... Die Zuständigkeit des GV
seit dem 1. 1. 99, auch wenn die Verhaftung auf Grund eines
vor diesem Zeitpunkt erlassenen Haftbefehls erfolgt, ent-
spricht im Übrigen dem besonderen Anliegen der Novelle,
nämlich das Verfahren effektiver zu gestalten und sofortige
Abnahme der e. V. an Ort und Stelle zu ermöglichen ....

Die Auswirkungen der Zuständigkeitsverschiebung für die Ab-
nahme der e. V. auf den Gerichtsvollzieher für Verhaftungs-
aufträge nach der JBeitrO sind im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens nicht geregelt worden. Soweit in § 6 III
JBeitrO auch weiterhin der Vollziehungsbeamte an die Stelle
des GV für die Vollstreckung tritt, kann dies unter Berücksich-
tigung der neuen Zuständigkeit des GV nur so ausgelegt wer-
den, dass die Vollziehungsbeamten auch weiterhin diejenigen
Tätigkeiten auszuüben haben, die bis zur Gesetzesänderung
dem GV oblagen (z. B. Verhaftung des Schuldners). Soweit al-
lerdings der GV an die Stelle des Amtsgerichts als Vollstre-
ckungsgericht getreten ist, und nunmehr die e. V. abzunehmen
hat, muss der GV nach der geltenden Rechtslage tätig werden
und die e. V. abnehmen ... Wegen § 6 III JBeitrO ... kann – je-
denfalls nicht vor einer entsprechenden Änderung des Geset-
zes – nicht davon ausgegangen werden, dass dem Gerichts-
vollzieher auch die Erledigung der Verhaftungsaufträge nach
der JBeitrO obliegt ...“

Auch wenn der Erlass im Ergebnis richtig sein sollte, war
er jedoch nicht notwendig. Denn es ist Aufgabe des Gesetzge-
bers eindeutige Regelungen zu schaffen, bzw. der Rechtspre-
chung diese ggf. auszulegen.

Die Entscheidung des LG Kassel wird möglicherweise
dem Umstand gerecht, dass in Folge eines Zeitraumes von ca.
8–12 Wochen eine Rechtsunsicherheit bestand, die einer Of-
fenkundigkeit des unzuständigen Gerichtsvollzieherhandelns
entgegensteht. Damit mögen die eidesstattlichen Versicherun-
gen möglicherweise rechtswirksam abgegeben sein.

Was ist jedoch mit den eidesstattlichen Versicherungen,
die in der Folgezeit in Altverfahren vom unzuständigen Ge-
richtsvollzieher abgenommen wurden und heute noch werden,
sei es unter Berufung auf den Erlass des Hessischen Ministers

der Justiz vom 4. 5. 99, der Entscheidung des LG München
bzw. AG Oberhausen (mal abgesehen von den Gerichtsvoll-
ziehern in diesen Bezirken), oder einfach aus Gedankenlosig-
keit oder Bequemlichkeit?

Natürlich spielt dies zahlenmäßig immer mehr eine geringe-
re Rolle, zumal zahlreiche Gerichtsvollzieher dazu übergehen,
aus neuen Haftbefehlen die eidesstattliche Versicherung selbst
abzunehmen (damit haben sich die alten von selbst erledigt).
Aber erstens hat nicht jeder Schuldner mehrere Gläubiger, die
ein Verfahren der eidesstattlichen Versicherung betreiben, und
auch nicht jeder macht sofort von einem Haftbefehl Gebrauch.
Dazu kommt, dass davon ausgegangen werden muss, dass
§ 909 II ZPO (n. F.) nicht für die vor dem 1. 1. 99 erlassenen
Haftbefehle gilt, sondern diesbezüglich auf die bisherige Recht-
sprechung zurückgegriffen werden muss. Danach war die Voll-
ziehung des Haftbefehls bis zu 6 Jahre statthaft (Zöller, ZPO,
20. Aufl., § 909 a. F. Rdnr. 4), so dass die nächsten 4–5 Jahre
noch die Zuständigkeit des Rechtspflegers gegeben wäre.

Das LG Frankfurt hat mit Beschluss vom 11. 6. 99 (2/9 T
475/99) bezüglich eines Altverfahrens entschieden,

„dass Gerichtsvollzieherkosten, die durch die Beauftragung
des Gerichtsvollziehers zur Abnahme der eidesstattlichen Ver-
sicherung entstanden sind, schon deshalb keine notwendigen
Kosten der Zwangsvollstreckung gem. § 788 ZPO darstellen,
da der Gerichtsvollzieher hierfür nicht zuständig war“.

Insoweit verbleibe es auch bei der Rechtsprechung der
Kammer (zuletzt Beschluss v. 17. 5. 99 2/9 T 337/99),

„wonach für die Abnahme der e. V. gem. § 807 ZPO der
Rechtspfleger jedenfalls dann zuständig ist, wenn der entspre-
chende Antrag vor dem 1. 1. 99 bei Gericht eingegangen ist,
unabhängig davon, ob der Schuldner nach seiner Verhaftung,
gestützt auf § 902 ZPO, Antrag auf Abnahme der eidesstatt-
lichen Versicherung stellt. Diese Rechtsauffassung zu ändern
bestehe weder unter Beachtung der Entscheidung des LG
München bzw. des AG Oberhausen, noch im Hinblick auf den
amtsgerichtlichen Vermerk ... Anlass“.

Auf die Erinnerung des Gläubigers gem. § 766 ZPO gegen
den Gerichtsvollzieher hat das AG Frankfurt/M. durch Be-
schluss vom 28. 6. 99 unter 83M 6167/99 und in weiteren Ver-
fahren entschieden:

„In pp. an der weiter beteiligt ist: Gerichtsvollzieher Sch.
wird auf die Erinnerung des Gläubigers der Gerichtsvollzie-
her.... angewiesen, dem Gläubiger die in der Kostenrechnung
vom ... aufgeführten DM ... zurückzuerstatten.“

Im wenige Kilometer entfernten Amtsgericht Offenbach,
welches zum Bezirk des LG Darmstadt gehört, treten solche
Probleme nicht auf.

Dort nehmen seit 1. 1. 99 ausschließlich die Gerichtsvoll-
zieher Verhaftungen vor und gleichzeitig die eidesstattliche
Versicherung ab. In der Verbraucherinsolvenz gewährt das
LG Darmstadt im Gegensatz zum LG Frankfurt auch Prozess-
kostenhilfe.

Für manchen Schuldner Grund genug, umzuziehen.
Abschließend sei noch auf den Beschluss des AG Frankfurt

vom 23. 9. 99 (82M 21532/99) bezüglich der §§ 6, 7 JBeitrO,
§ 61 Nr. 3 GVGA (Stichwort Kombiaufträge) hingewiesen.
Der Gerichtsvollzieher kann gem. § 260 GVGA nur in den Be-
zirken mit der Beitreibung nach der JBeitrO beauftragt wer-
den, in denen kein Vollziehungsbeamter vorhanden ist. Soweit
dieser zur Verfügung steht hat die Gerichtskasse zunächst die-
sen mit der Mobiliarvollstreckung zu beauftragen und erst bei
erfolgloser Vollstreckung die Möglichkeit, dem Gerichtsvoll-
zieher den Auftrag zur Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung zu erteilen (Beschluss ist vollständig abgedruckt in
DGVZ 2000, 41).
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Mit Beschluss vom 21. Dezember 1999 – 4 M 1150/99 –
(DGVZ 2000, S. 43, 44) hat das Amtsgericht Cochem festge-
stellt, dass ein Wegegeld nach § 37 GVKostG dann NICHT
entsteht, wenn ein Gerichtsvollzieher – der sein Dienstzimmer
außerhalb des Amtsgerichtsgebäudes hat – in dem Amtsge-
richtsgebäude eine Amtshandlung vornimmt. Die Begründung
dieser Entscheidung beruht im Wesentlichen darauf, dass das
Gericht der Meinung ist, dass für die Tätigkeit des Gerichts-
vollziehers innerhalb des Amtsgerichtsgebäudes deshalb kein
Wegegeld entstehe, weil die Entfernungsberechnung erst an
der Eingangstüre des Amtsgerichtsgebäudes beginne.

Dieser Entscheidung muss widersprochen werden. Sie
führt

1. zu nicht haltbaren Ergebnissen und ist
2. kostenrechtlich nicht haltbar.

Zu 1:
Der Gerichtsvollzieher hat nicht nur im Verfahren auf Ab-

gabe der eidesstattlichen Versicherung (um ein solches Ver-
fahren handelt es sich bei der genannten Entscheidung) Amts-
handlungen im Gebäude seines Amtsgerichts zu erledigen.
Dies ist u. U. auch im Insolvenzverfahren (Vorführung des
Schuldners), im Zivilverfahren (Vorführung von Zeugen pp)
oder auch im Strafverfahren (Ladung von Zeugen oder Sach-
verständigen nach § 38 StPO) möglich. Das Gleiche gilt für
die Zustellung von Pfändungs- u. Überweisungsbeschlüssen
nach § 840 ZPO, wenn die Drittschuldnerin die Hinterle-
gungsstelle des Amtsgerichts ist.

Folgt man der Entscheidung, müsste der Gerichtsvollzie-
her in allen diesen Fällen von seinem Geschäftszimmer (§ 46
Abs. 1 GVO), das sich in aller Regel außerhalb des Amtsge-
richtsgebäudes befindet, für die Parteien kostenlos, ALSO
AUF SEINE EIGENEN KOSTEN, zum Amtsgerichtsgebäude
fahren.

Folgender Fall:
Bei dem Gerichtsvollzieher wird beantragt, bei einem Zeu-

gen, an den der Gläubiger in einem Zwangsvollstreckungsver-
fahren bisher nie herangekommen ist, der aber an einem be-
stimmten Tag im Amtsgericht als Zeuge vernommen wird,
eine Taschenpfändung vorzunehmen. Der Gerichtsvollzieher
muss also an diesem Tage von seinem Geschäftszimmer zu
dem Amtsgericht fahren und dort die beantragte Taschenpfän-
dung durchführen. Er findet bei dem Zeugen 1 000,– DM,
pfändet diese und überweist den Betrag, abzüglich der Gebühr
des § 17 GVKostG und der Auslagen nach § 35 GVKostG an
den Gläubiger. Den Aufwand für die Fahrt von seinem Ge-
schäftszimmer zum Amtsgericht erhält er, folgt man dieser
Entscheidung, NICHT ersetzt.

An diesem Fall sieht man ganz deutlich: Ein untragbares
und auch, wie nachstehend unter 2. begründet, auch kosten-
rechtlich unhaltbares Ergebnis.

Zu 2:
Die Entscheidung geht davon aus, dass die Anspruchs-

grundlage für die Berechnung des Wegegeldes sich aus § 37
Abs. 3 GVKostG ergibt.

DEM IST ABER NICHT SO!

Die Anspruchsgrundlage für die Berechnung des Wegegel-
des ergibt sich vielmehr aus § 37 Abs. 1 GVKostG.

„Zum Ausgleich von Aufwendungen für WEGE, die der Ge-
richtsvollzieher zur Vornahme von Amtshandlungen zurückle-
gen muss, wird für jede Amtshandlung ein Wegegeld erhoben.“

Voraussetzung für das Entstehen eines Wegegeldes nach
§ 37 GVKostG ist also, dass der Gerichtsvollzieher für die
Durchführung einer Amtshandlung einen Weg zurücklegen
muss. Sind diese Voraussetzungen erfüllt (ABER ERST
DANN), dann geben Absätze 3, 4 und 5 des § 37 GVKostG die
Antwort darauf, in welcher Höhe das Wegegeld erhoben wird.

§ 37 Abs. 1 GVKostG bestimmt somit DEM GRUNDE
NACH, ob Wegegeld zu erheben ist, während § 37 Abs. 3
GVKostG lediglich festlegt, welches Wegegeld DER HÖHE
NACH zu berechnen ist. Wird § 37 Abs. 1 GVKostG verneint,
(kann also kein Wegegeld berechnet werden) dann braucht na-
türlich § 37 Abs. 3, 4, 5 GVKostG nicht mehr bemüht zu wer-
den.

Des Weiteren geht die vorliegende Entscheidung davon aus,
dass die Wege, die der Gerichtsvollzieher zur Erledigung von
Amtshandlungen zurücklegen muss, ihren Ausgangspunkt vom
Amtsgerichtsgebäude nehmen und kommt dann – aus dieser
Sicht folgerichtig – zum Schluss, dass kein Wegegeld berechnet
werden kann, weil der Gerichtsvollzieher das Amtsgericht nicht
verlassen und somit auch keinen Weg zurückgelegt hat.

Dieses Argument ist aber ebenfalls nicht haltbar.
Gem. § 46 Nr. 1 GVO hat der Gerichtsvollzieher an seinem

Amtssitz ein Geschäftszimmer zu unterhalten. Ausgangspunkt
dafür, von wo aus das Wegegeld zu berechnen ist, kann also
NUR das Geschäftszimmer des Gerichtsvollziehers sein. Ver-
lässt demgemäß der Gerichtsvollzieher sein Geschäftszimmer,
um eine Amtshandlung vorzunehmen, dann entsteht ein We-
gegeld.

Im Hinblick auf § 46 Nr. 1 GVO ist also das Geschäftszim-
mer des Gerichtsvollziehers und NICHT das Amtsgerichtsge-
bäude Ausgangspunkt für die Berechnung des Wegegeldes.
§ 37 Abs. 3 Nr. 2 GVKostG stellt nur klar, dass die geringere
Entfernung maßgebend ist.

Begibt sich also der Gerichtsvollzieher von seinem Ge-
schäftszimmer zum Amtsgerichtsgebäude, um in diesem eine
Amtshandlung vorzunehmen, wird das geringste Wegegeld
des § 37 Abs. 3 GVKostG, nämlich 1,50 DM, angesetzt.

Es ist somit auch nicht so, wie die Entscheidung meint,
dass der Fall, dass sich ein Gerichtsvollzieher von seinem
Dienstzimmer außerhalb des Amtsgerichtsgebäudes erst in
dieses begibt, um eine Amtshandlung vorzunehmen, nicht ge-
regelt ist.

Die Meinung von Schröder-Kay, 10. Auflage, Rz. 6 zu
§ 37 GVKostG, und Winterstein, Teil 2, § 37, Seite 7 (5. Erg.
Lfg. 1999) ist gesetzeskonform. Ihr ist deshalb zuzustimmen.
Es bleibt somit festzuhalten:

1. § 37 Abs. 1 GVKostG regelt dem Grunde nach, ob ein
Wegegeld entsteht oder nicht, während § 37 Abs. 3 GVKostG
lediglich die Höhe des zu berechnenden Wegegeldes festlegt.

2. Ausgangspunkt für die Berechnung des Wegegeldes ist
das Geschäftszimmer des Gerichtsvollziehers.

§ 37 GVKostG
Zur Frage der Entstehung eines Wegegeldes bei Vornahme einer

Amtshandlung im Amtsgerichtsgebäude
Von Obergerichtsvollzieher Gerd Brück, Saarbrücken
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§ 850 c Abs. 4 ZPO

Auf Antrag des Gläubigers kann das Vollstreckungsge-
richt anordnen, dass Personen, denen der Schuldner Un-
terhalt zu gewähren hat, bei Anwendung der Lohnpfän-
dungstabelle unberücksichtigt bleiben, wenn sie eigene
Einkommen in Höhe des um 20 % erhöhten Sozialhilfebe-
darfs haben; bei geringerem Einkommen jedoch nur in Re-
lation zu diesem.

LG Bielefeld, Beschl. v. 25. 1. 2000
– 25 T 930/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die sofortige Beschwerde des Gläubigers ist teilweise be-

gründet, die des Schuldners unbegründet.
Hat eine Person, der der Schuldner auf Grund gesetzlicher

Verpflichtung Unterhalt gewährt, eigene Einkünfte, so kann
das Vollstreckungsgericht gemäß § 850 c Abs. IV ZPO auf
Antrag des Gläubigers nach billigem Ermessen bestimmen,
dass diese Person bei der Berechnung des unpfändbaren Teils
des Arbeitseinkommens ganz oder teilweise unberücksichtigt
bleibt. Für eine solche Entscheidung ist maßgebend, inwieweit
das Einkommen des Unterhaltsberechtigten ausreicht, um den
eigenen Lebensbedarf zu decken. Die Frage, wie der Unter-
haltsbedarf des Unterhaltsberechtigten zu bemessen ist, wird
in der Rechtsprechung unterschiedlich beantwortet.

Einerseits wird als Bemessungsgrundlage der Grundfreibe-
trag nach der Tabelle zu § 850 c ZPO angenommen, der zur-
zeit 1 219,99 DM beträgt (vgl. OLG Oldenburg, JurBüro
1995, 48). Andererseits wird als Bemessungsgrundlage der
dem Unterhaltsberechtigten zustehende Sozialhilfebedarf zu-
züglich 20 % angenommen (vgl. LG Frankfurt, Rechtspfleger
1988, 73; LG Münster, JurBüro 1990, 1363; Amtsgericht
Hamm, JurBüro 1990, 1366).

Die Kammer schließt sich der zuletzt genannten Rechtsauf-
fassung an, weil die Orientierung an dem Grundfreibetrag der
Tabelle zu § 850 c ZPO keine geeignete Bezugsgröße dar-
stellt. Der Grundfreibetrag bezieht sich auf einen arbeitenden,
allein lebenden Schuldner, und es entspricht der Lebenserfah-
rung, dass der Unterhaltsbedarf eines solchen Schuldners hö-
her ist als der Bedarf eines Unterhaltsberechtigten, der mit
dem Schuldner – wie im vorliegenden Fall die Ehefrau des
Schuldners – in einem gemeinsamen Haushalt lebt.

Der Sozialhilfebedarf der Ehefrau des Schuldners, dieser
erhöht um 20 %, berechnet sich wie folgt:

Regelsatz 438,00 DM
15 % des Regelsatzes pauschal
für größere Anschaffungen 65,70 DM
1/2 Anteil der Warmmiete, die der
Schuldner auf 571,00 DM zuzüglich
90,00 DM = 661,00 DM beziffert hat 330,50 DM
zuzüglich 20 % 166,84 DM

1 001,04 DM
Dem steht folgendes Einkommen der Ehefrau des Schuld-

ners gegenüber:
Rente 574,25 DM
Wohngeld 113,00 DM

687,25 DM

Der Schuldner hat zwar geltend gemacht, seine Ehefrau be-
ziehe kein Wohngeld mehr. Ungeachtet der Auflage durch
Verfügung vom 23. 12. 1999 hat er jedoch den Widerrufsbe-
scheid hinsichtlich des Wohngelds nicht vorgelegt.

Da das Einkommen der Ehefrau des Schuldners ungefähr 2/3
ihres erhöhten Sozialhilfebedarfs entspricht, waren der ange-
fochtene Beschluss wie geschehen abzuändern und die weiter-
gehende sofortige Beschwerde des Gläubigers sowie die sofor-
tige Beschwerde des Schuldners zurückzuweisen.

Anmerkung der Schriftleitung:

Der Beschlusstenor vorstehender Entscheidung lautet wie
folgt:

Die Ehefrau des Schuldners bleibt bei der Berechnung des un-
pfändbaren Grundbetrages des Schuldnereinkommens zu 2/3
unberücksichtigt.

Die dann abzuführenden bzw. an den Schuldner auszuzahlen-
den Beträge ermitteln sich wie folgt:

1. Ermittlung des pfändbaren Betrages einschließlich Ehefrau;
diesen erhält der Gläubiger, das restliche Einkommen der
Schuldner.

2. Ermittlung des pfändbaren Betrages ohne Berücksichtigung
der Ehefrau; diesen erhält zu 2/3 der Gläubiger, zu 1/3 der
Schuldner zusätzlich zu dem restlichen Einkommen aus Zif-
fer 1.

§§ 34, 35, 69, 191, 219, 253, 262, 286 AO; § 771 ZPO

Werden bei der Vollstreckung gegen eine GmbH wegen
Steuerschulden Gegenstände gepfändet, die im Eigentum
des Alleingesellschafters und Geschäftsführers der GmbH
stehen, so ist die Drittwiderspruchsklage des Eigentümers
abzuweisen, wenn dieser für die Steuerschulden gem. § 69
AO wegen Pflichtverletzungen haftet; auch wenn gegen ihn
ein Haftungsbescheid gem. § 191 AO nicht ergangen ist
(mit Anmerkung).

LG Düsseldorf, Urteil v. 11. 11. 1999
– 2 b O 82/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Klägerin ist Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin der
... GmbH.

Wegen steuerrechtlicher Forderungen der GmbH in Höhe von ge-
samt DM 58 969,82 betrieb das Finanzamt ... die Zwangsvollstre-
ckung in das bewegliche Vermögen der GmbH und pfändete am 18. 2.
1999 unter anderem auch ein Hochdruckreinigungsgerät, einen Groß-
rasenmäher, einen Balkenrasenmäher, eine Sämaschine und einen
Pflug. Die Klägerin hatte u. a. auch diese Gegenstände im Rahmen des
gegen ihren Ehemann als Inhaber der Firma ... gerichteten Konkurs-
verfahrens, in welchem durch Beschluss vom 18. 5. 1994 die Seques-
tration angeordnet und durch Beschluss vom 24. 10. 1994 das Verfah-
ren eröffnet wurde, erworben und gemäß Rechnung vom 30. 9. 1994
bezahlt.

Wegen steuerrechtlicher Forderungen in Höhe von DM 51 703,82
pfändete das Finanzamt ... erneut das Hochdruckreinigungsgerät, den
Großrasenmäher und die Sämaschine und zwar für die Klägerin per-
sönlich.

R E C H T S P R E C H U N G
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Die Klägerin behauptet, die am 18. 2. 1999 gepfändeten Gegen-
stände stünden seit dem Erwerb im Jahre 1994 nach wie vor in ihrem
Eigentum. Sie ist der Ansicht, eine Haftung der Klägerin nach § 74
oder §§ 34, 64 AO setze jedenfalls einen Haftungsbescheid voraus.

Die Klägerin beantragt,

die durch das Finanzamt ... am 18. 2. 1999 aus dem Bescheid für ...
(folgt Aufzählung der Bescheide) in das Hochdruckreinigungsgerät
Frank Effekt, HW 1407 TCC, den Großrasenmäher „Locke“ I-C 9HP,
den Balkenrasenmäher Holder M 710, die Sämaschine Lawnmaker
LM 67 C und den Pflug Rabewerk LR 200 30770-1 ausgebrachte
Pfändung wird für unzulässig erklärt.

Das beklagte Land beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das beklagte Land behauptet, die am 18. 2. 1999 gepfändeten Ge-
genstände seien schon einmal auf Grund eines Titels gegen die GmbH
am 6. 2. 1998 gepfändet worden, ohne dass die Klägerin auf ein
Fremdrecht hingewiesen habe; die Klägerin habe insoweit auch die
Steuerschulden beglichen, worauf die Pfändung aufgehoben wurde.
Es ist der Ansicht, es lägen die Voraussetzungen des § 74 AO vor, des
Weiteren ergebe sich eine Haftung der Klägerin auch aus § 34, 64 AO.
Zudem könne bei wirtschaftlicher Identität zwischen persönlich haf-
tendem Gesellschafter und der GmbH aus einem Titel gegen die Ge-
sellschaft in das Vermögen des Gesellschafters vollstreckt werden.

Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet.
Die Klägerin hat keinen Anspruch aus § 771 ZPO auf Un-

zulässigerklärung der Zwangsvollstreckung in die von ihr be-
nannten Gegenstände.

Zwar hat die Klägerin ein die Veräußerung hinderndes
Recht im Sinne des § 771 ZPO substantiiert dargelegt. Sie hat
schlüssig und unter Vorlage von Belegen vorgetragen, dass sie
daran im Jahre 1994 Eigentum erworben und dies danach nicht
weiter veräußert habe. Ihr Vortrag wird von dem beklagten
Land nicht substantiiert bestritten. Soweit das beklagte Land
zunächst darauf verwiesen hat, dass die Klägerin bei der vo-
rangegangenen Pfändung vom 6. 2. 1998 nicht auf ihr Eigen-
tum verwiesen habe, hat die Klägerin ihr Verhalten nachvoll-
ziehbar begründet; ihr Vortrag wird insoweit von dem beklag-
ten Land auch nicht mehr angegriffen.

Das Recht der Klägerin ist jedoch durch eine Einwendung
des beklagten Landes ausgeschlossen.

Insoweit greift zwar der Einwand der „wirtschaftlichen
Identität“ zwischen der Klägerin als Alleingesellschafterin
und der GmbH als Vollstreckungsschuldnerin nicht durch. Es
ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Privatvermögen
des Alleingesellschafters einer EinmannGmbH und dem Ver-
mögen der GmbH rechtlich um getrennte Vermögensmassen
handelt, die verschiedenen Gläubiger haften (vgl. Schmidt in
Münchener Kommentar, ZPO, § 771 Rdrn. 50). Insbesondere
kann bei dem hier vorliegenden Fall der Vollstreckung in das
Privatvermögen des Alleingesellschafters auf Grund eines Ti-
tels gegen die GmbH auch nicht angenommen werden, dass
das Privatvermögen der Alleingesellschafterin wirtschaftlich
Teil des Vermögens der Einmanngesellschaft ist.

Dagegen macht das beklagte Land mit Erfolg den Einwand
der materiellen Haftung der Klägerin nach §§ 69 ff. AO für die
der Vollstreckung zugrunde liegenden Steuerschulden gel-
tend. Die materiell-rechtliche Haftung auf Grund der §§ 69 ff.
AO begründet die einer Haftung in der Wirkung gleichkom-
mende Pflicht, die Zwangsvollstreckung zu dulden (vgl. von
Wallis in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, Vor § 69 Rdnr. 5).

Entgegen der Ansicht des beklagten Landes folgt eine steu-
errechtliche Haftung der Klägerin für die geltend gemachten
Steuerschulden der GmbH zwar nicht vollumfänglich aus § 74
AO, weil insoweit jedenfalls die Körperschaftsteuer nicht zu
den Betriebssteuern im Sinne des § 74 Abs. 1 S. 1 AO gehört

(vgl. von Wallis in Hübschmann/Hepp/Spitaler, Vor § 69
Rdnr. 29).

Die Klägerin haftet aber für die Steuerschulden der GmbH,
deren Alleingesellschafterin sie ist, nach §§ 34, 69 AO, auch
für Verspätungszuschläge.

Sie gehört als gesetzliche Vertreterin der GmbH (§ 35
GmbHG) zu den in § 34 AO bezeichneten Personen und hat die
ihr auferlegten Pflichten, insbesondere dafür zu sorgen, dass
die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die sie ver-
waltet, jedenfalls grob fahrlässig verletzt. Unstreitig lagen der
Klägerin die der Zwangsvollstreckung zugrunde liegenden
Steuerbescheide vor; diese hat sie selbst mit der Klageschrift in
Kopie zu den Akten gereicht und auch ihrem Klageantrag zu-
grunde gelegt. Hieraus ergibt sich eine Vollstreckungsforde-
rung in Höhe von jedenfalls DM 56 842,59 und zwar: gemäß
Bescheid vom 18. 11. 1996 Umsatzsteuer und Verspätungs-
zuschlag für 1996 (DM 34 829,34), gemäß Bescheid vom
6. 11. 1998 Körperschaftssteuer, Verspätungszuschlag, Soli-
daritätszuschlag für 1996 (DM 7 690,25), gemäß Vorauszah-
lungsbescheid vom 6. 11. 1998 Körperschaftssteuer für 1997
(DM 7 202,–), gemäß Vorauszahlungsbescheid vom 6. 11.
1998 Körperschaftssteuer für 1998 (DM 7 121,–). Damit sind
die Vollstreckungsforderungen hinreichend spezifiziert.

Die Klägerin hat die in den Bescheiden jeweils angegebe-
nen Zahlungsfristen nicht eingehalten, vielmehr keine Zahlun-
gen geleistet. Damit hat sie gegen die Pflicht verstoßen, ihr ob-
liegende steuerrechtliche Pflichten sorgfältig und gewissen-
haft auszuführen. Nachvollziehbare Gründe für die Nichtleis-
tung sind nicht ersichtlich, so dass davon auszugehen ist, dass
die Klägerin jedenfalls grob fahrlässig handelte. Entrichtet ein
Vertreter des Steuerschuldners fällige Steuern nicht, so wird
diese Pflichtverletzung regelmäßig als schuldhaft im Sinne
des § 69 AO angesehen; nur im Ernstfall kann unter besonde-
ren Umständen die Pflichtverletzung entschuldbar sein (vgl.
Boeker, Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 69 Rdnr. 41).

Die Höhe des Haftungsanspruches entspricht grundsätzlich
dem Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, der infolge
der Pflichtverletzung des Vertreters nicht erfüllt worden ist
(vgl. Boeker in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 69
Rdnr. 44), vorliegend in Höhe der Vollstreckungsforderung
von jedenfalls DM 56 842,59.

Entgegen der Ansicht der Klägerin setzt der Einwand der
materiellen Haftung der Klägerin keinen entsprechenden Titel
voraus. Insoweit ist mit der herrschenden Meinung in Recht-
sprechung und Literatur anzunehmen, dass es aus Erwägungen
der Prozessökonomie eines Titels nicht bedarf. Zum einen
könnte sich der Vollstreckungsgläubiger den fehlenden Titel
jederzeit im Wege der Widerklage verschaffen. Zum anderen
begibt sich der Widerspruchskläger mit der Klage aus § 771
ZPO selbst auf die Ebene der materiellen Berechtigung des
Vollstreckungszugriffs; ihm wird derselbe Rechtsschutz zuteil
wie bei einer gegen ihn gerichteten Leistungsklage, da das Ge-
richt den Einwand der Mithaftung nach denselben Grundsät-
zen zu prüfen hat wie im Rahmen einer Leistungsklage (vgl.
Schmidt in Münchener Kommentar, ZPO, § 771 Rdnr. 49).

Die Haftung der Klägerin nach §§ 34, 69 AO setzt entge-
gen der Ansicht der Klägerin auch nicht den Erlass eines Haf-
tungsbescheides voraus. Sie entsteht vielmehr bereits mit der
Verwirklichung des Haftungstatbestandes. Der Haftungsbe-
scheid hat hinsichtlich des Haftungsanspruches vielmehr nur
deklaratorische Bedeutung (vgl. von Wallis in Hübschmann/
Hepp/Spitaler, AO, vor § 69 Rdnr. 11) und dient allein der
Verwirklichung des Haftungsanspruches (vgl. Boeker in
Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO § 69 Rdnr. 55). – Da es für
die vorliegende Entscheidung nicht auf den Erlass eines Haf-
tungsbescheides ankommt, kann dahinstehen, ob der Vortrag
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hinsichtlich des Haftungsbescheides vom 15. 9. 1999 im nach-
lassenden Schriftsatz des beklagten Landes vom 7. 10. 1999
noch als innerhalb der mündlichen Verhandlung vorgetragen
gilt.

Anmerkung der Schriftleitung:
Das Landgericht erkennt zwar an, dass die gepfändeten

Gegenstände der Klägerin persönlich gehören und dass auf
Grund eines Titels gegen die GmbH nicht in das Privatvermö-
gen der Alleingesellschafterin der GmbH vollstreckt werden
kann (§ 13 Abs. 2 GmbHG), lässt aber die auf Grund des Ti-
tels gegen die GmbH ausgebrachte Pfändung in Vermögens-
werte der Alleingesellschafterin (hier Klägerin) gleichwohl
zu, weil es die persönliche Haftung der Klägerin gem. § 69 AO
für gegeben und insoweit einen Haftungsbescheid des Gläubi-
gers nicht für erforderlich hält.

Damit werden grundlegende Prinzipien des Vollstre-
ckungsrechts verwischt. Nach § 750 ZPO darf die Vollstreckung
nur beginnen, wenn die Person gegen die sie stattfinden soll, im
Schuldtitel benannt ist. Dieser ZPO-Vorschrift entsprechen die
§§ 249, 253, 254 AO. Nach § 253 AO ist Vollstre-
ckungsschuldner derjenige, gegen den sich der zu vollstrecken-
de Verwaltungsakt richtet. Das ist im vorliegenden Fall eindeu-
tig die GmbH, so dass nur in deren Vermögen vollstreckt werden
konnte. Gleichwohl kann es vorkommen, dass durch eine Pfän-
dung Vermögen Dritter erfasst wird, da der Vollziehungsbe-
amte, wie auch der Gerichtsvollzieher, gem. § 286 Abs. 1 AO/
§ 808 Abs. 1 ZPO nur Gewahrsam zu prüfen hat. Hiergegen
können Dritte gem. § 771 ZPO vorgehen, falls auf entsprechen-
den Nachweis keine Freigabe durch den Gläubiger erfolgt.

Nach § 69 AO haften zwar Geschäftsführer einer GmbH
für Steuerschulden auch persönlich, wenn sie ihre Pflichten
gem. § 34, 35 AO vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen.
Die dahin gehenden Feststellungen sind aber nicht in der
Zwangsvollstreckung und auch nicht im Rahmen einer Dritt-
widerspruchsklage zu treffen, sondern gem. §§ 191, 219 AO
einem besonderen Haftungsbescheid vorbehalten, der den da-
von betroffenen Haftungsschuldner ausdrücklich bezeichnen
muss und gem. § 121 AO der schriftlichen Begründung bedarf.
Dasselbe gilt für den Duldungsschuldner, wenn diesem gehö-
rende Gegenstände, die dem Unternehmen dienen, gem. § 74
AO im Wege der Zwangsvollstreckung für Steuerschulden in
Anspruch genommen werden sollen.

Dem Haftungsschuldner steht gegen den Haftungsbescheid
der Rechtsweg offen, in dem zu prüfen ist, ob eine vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung im Sinne des § 69 AO
vorliegt. Der in Art. 19 Abs. 4 GG garantierte Rechtsschutz
wird dem Haftungsschuldner aber genommen, wenn ihm ge-
hörende Gegenstände auf Grund eines Titels gegen die GmbH
gepfändet werden und seine hiergegen erhobene Drittwider-
spruchsklage mit der Begründung abgewiesen wird, dass er
für die Schuld der GmbH gem. § 69 AO ohnedies hafte. Dies
wird auch nicht dadurch gerechtfertigt, dass die Klägerin
sich, wie das Landgericht ausführt, „mit der Klage aus § 771
ZPO selbst auf die Ebene der materiellen Berechtigung des
Vollstreckungszugriffs“ begeben habe. Dieser Rechtsweg ist
ihr nämlich durch § 262 AO ausdrücklich vorgeschrieben.

Zur Frage der Notwendigkeit eines besonderen Haftungs-
bescheids gem. § 191 AO und der Voraussetzungen der Haf-
tung gem. §§ 34, 69 AO, die durchaus nicht in jedem Falle ge-
geben sind, vgl. die Ausführungen von Schumann in Kommu-
nal-Kassen-Zeitschrift (KKZ), 1997, S. 229–232 m. w. Nach-
weisen.

Auch bei privatrechtlichen Ansprüchen kann sich ergeben,
dass der Geschäftsführer einer GmbH wegen Pflichtverletzun-
gen im Wege der Durchgriffshaftung von Gläubigern der

GmbH in Anspruch genommen wird. Jedoch wird nicht bereits
auf Grund des gegen die GmbH ergangenen Urteils gegen ihn
vollstreckt werden.

§§ 807, 900, 915 ZPO
Auch wenn der Schuldner freiwillig eine eidesstattliche
Versicherung über sein Vermögen vor einem Notar abge-
geben hat, ist er auf Antrag des Gläubigers verpflichtet, die
eidesstattliche Versicherung gem. § 807 ZPO vor dem Ge-
richtsvollzieher abzugeben, da nur diese strafbewehrt ist
und in das Schuldnerverzeichnis eingetragen wird.

LG Flensburg, Beschl. v. 27. 3. 2000
– 5 T 79/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Durch den angefochtenen Beschluss hat das Amtsgericht

den Widerspruch des Schuldners gegen die Verpflichtung zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 807 ZPO zu-
rückgewiesen.

Mit der rechtzeitig eingegangenen sofortigen Erinnerung,
der das Amtsgericht nicht abgeholfen hat, macht der Schuld-
ner geltend, er sei zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung gegenüber dem Gerichtsvollzieher nicht verpflichtet,
weil er am 18. 10. 1999 gegenüber dem Notar ... seine Vermö-
gensverhältnisse offenbart habe.

Die als sofortige Beschwerde zu behandelnde Erinnerung
ist nach § 793 ZPO zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

Es ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Vorausset-
zungen der Zwangsvollstreckung vorliegen. Aus dem Proto-
koll des Gerichtsvollziehers vom 8. 11. 1999 ergibt sich, dass
die Vollstreckung erfolglos verlief. Der Schuldner ist damit
gemäß § 807 ZPO zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung verpflichtet.

Dieser Verpflichtung und der damit verbundenen Eintra-
gung in das Schuldnerverzeichnis (§ 915 ZPO) kann sich der
Schuldner nicht durch freiwillige Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung vor einem Notar entziehen. Das Offenbarungs-
verfahren nach §§ 807, 899 ff. ZPO ist ein besonders aus-
gestattetes Verfahren der Zwangsvollstreckung, das die per-
sönliche Erklärung und Versicherung vor dem Gerichtsvollzie-
her zwingend vorsieht mit der Strafbewehrung des § 156 StGB
für den Fall einer fehlenden Angabe (vgl. 5 T 8/00, Zöller/Stö-
ber, ZPO, 21. Auflage, § 807 ZPO, Rdnr. 39; LG Düsseldorf
Rpfl. 1981, 151; LG Detmold Rpfl. 1982, 165).

Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen (z. B. gering-
fügige Restforderung, offenkundige Vermögensverhältnisse)
kann das Rechtsschutzinteresse entfallen, was hier jedoch
nicht der Fall ist.

Die mit der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ver-
bundene Eintragung in das Schuldnerverzeichnis ist gesetzlich
vorgesehen. Die daraus entstehenden Nachteile muss der
Schuldner in Kauf nehmen.

§§ 900 Abs. 1, 901, 180, 170, 218 ZPO; § 185 b Nr. 3
GVGA
Zum ersten Termin zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung ist der Schuldner mit Zustellungsurkunde zu la-
den; zum Erlass eines Haftbefehls reicht es nicht aus, wenn
dem zum Termin nicht erschienenen Schuldner der Ter-
min anlässlich der erfolglosen Pfändung nur mündlich mit-
geteilt worden war.

LG Karlsruhe, Beschl. v. 28. 2. 2000
– 11 T 68/2000 –
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A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Haftbefehl zur Erzwingung der Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung gemäß § 901 ZPO durfte nicht ergehen,
weil die Schuldnerin zu dem Offenbarungstermin am 19. 11.
1999 nicht ordnungsgemäß geladen war. Die Verkündung der
Terminsbestimmung gegenüber der Schuldnerin im Rahmen
des Pfändungstermines am 29. 10. 1999 war insoweit nicht
ausreichend.

Die Ladung zum Offenbarungstermin ist dem Schuldner
gemäß § 900 Abs. 1 Satz 3 ZPO förmlich zuzustellen. Das Ge-
setz schreibt in § 900 Abs. 2 Satz 5 ZPO die förmliche Ladung
des Schuldners auch bei seiner Anwesenheit anlässlich eines
Vollstreckungsversuchs vor. Für den Fall, dass der Gerichts-
vollzieher nach Widerspruch von der sofortigen Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung absieht und Offenbarungster-
min bestimmt, muss die Ladung nach dieser Vorschrift ent-
sprechend Absatz 1 dem Schuldner zugestellt werden, was ge-
mäß §§ 180, 170 ZPO an Ort und Stelle durch Übergabe einer
beglaubigten Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks erfol-
gen kann. Die unabdingbare Anordnung der förmlichen La-
dung schließt eine Anwendung des § 218 ZPO (Entbehrlich-
keit der Ladung zu dem in einer verkündeten Entscheidung be-
stimmten Termin) aus (vgl. Zöller/Stöber, ZPO, 21. Aufl.,
§ 900 Rdnr. 10; Baumbach/Hartmann, ZPO, 58. Aufl., § 900
Rdnr. 13; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl., § 900 n. F.
Rdnr. 18). Sieht der Gerichtsvollzieher ohne förmlichen Wi-
derspruch des Gläubigers oder Schuldners nach pflichtgemä-
ßem Ermessen von der sofortigen Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung ab, muss das Verfahren nach § 900 Abs. 1
ZPO erst recht zur Anwendung kommen. Der Streit, ob nach
der Neuregelung des § 900 Abs. 2 Satz 5 ZPO durch die
2. Zwangsvollstreckungsnovelle nunmehr auch Terminsände-
rungen ausnahmslos zuzustellen sind (so Thomas/Putzo, ZPO,
21. Aufl., § 901 n. F. Rdnr. 5) oder bei Erscheinen des Schuld-
ners Verkündung der Vertagung ohne erneute Ladung entspre-
chend § 218 ZPO zulässig ist (so Zöller/Stöber, ZPO,
21. Aufl., § 900 Rdnr. 14; Baumbach/Hartmann, ZPO,
58. Aufl., § 900 Rdnr. 17), ist vorliegend nicht entscheidungs-
erheblich, weil anlässlich des Vollstreckungsversuchs erstma-
lig Offenbarungstermin bestimmt wurde und keine Vertagung
eines bereits ordnungsgemäß anberaumten Termins zur Abga-
be der eidesstattlichen Versicherung stattfand.

Anmerkung der Schriftleitung:

Der Gerichtsvollzieher hatte sich an der in dem Kommen-
tar zum GVKostG Schröder/Kay, 10. Aufl., Seite 405,
Rdnr. 36, als Alternative zur förmlichen Zustellung aufgezeig-
ten Verfahrensweise orientiert. Diese Verfahrensweise, die
das Landgericht in obiger Entscheidung nicht billigt, stützt
sich auf § 218 ZPO, wonach eine Ladung zu Terminen, die in
einer verkündeten Entscheidung bestimmt sind, nicht erfor-
derlich ist. Ein solches Verfahren wäre zwar sinnvoll und Kos-
ten sparend, jedoch ist festzustellen, dass § 218 ZPO auch im
Prozessverfahren nur dann zur Anwendung kommt, wenn die
Parteien zu dem Termin, in welchem der neue Termin be-
schlossen und verkündet wurde, ordnungsgemäß geladen wa-
ren (Zöller, ZPO, 21. Aufl. Rdnr. 1 zu § 218).

Wenn der Gerichtsvollzieher mit dem Schuldner anlässlich
der erfolglosen Vollstreckung einen Termin zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung (z. B. wegen augenblicklicher
Verhinderung) vereinbart und der Schuldner zu diesem Ter-
min auch erscheint, ist dagegen sicher nichts einzuwenden.
Soll aber ein Haftbefehl ergehen, weil der Schuldner nicht er-
schienen ist, muss die ordnungsgemäße Ladung zum Termin
nachweisbar sein.

§§ 807, 903 ZPO; § 185 a GVGA
Über den amtlichen Vordruck für das Vermögensverzeich-
nis hinausgehende Fragen des Gläubigers im Offenba-
rungsverfahren sind nur in Bezug auf die konkrete Situa-
tion des Schuldners zulässig und dürfen nicht durch Vor-
lage eines zusätzlichen pauschalen Fragenkatalogs zu einer
reinen Ausforschung des Schuldners führen.

LG Münster, Beschl. v. 9. 12. 1999
– 5 T 998/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Der Schuldner hat zur Niederschrift des Finanzamts ... am

6. 3. 1997 die eidesstattliche Versicherung über sein Vermö-
gen im Sinne von § 807 ZPO abgegeben. Auf Antrag der
Gläubigerin vom 10. August 1998 ist dieser eine Abschrift des
Vermögensverzeichnisses am 11. August 1998 übersandt
worden. Am 9. August 1999 beantragte die Gläubigerin, den
Schuldner zur Ergänzung des Vermögensverzeichnisses vor-
zuladen und dem Schuldner insgesamt 14 Fragen vorzulegen,
die dieser im Ergänzungstermin zu beantworten habe. Auf die
Antragsschrift vom 9. 8. 1999 wird Bezug genommen.

Im angefochtenen Beschluss hat das Amtsgericht den Antrag
auf Nachbesserung der eidesstattlichen Versicherung zurückge-
wiesen, weil die von der Gläubigerseite für die Nachbesserung
gestellten Fragen entweder schon im Vermögensverzeichnis
ordnungsgemäß und eindeutig beantwortet worden seien oder
aber durch § 807 ZPO nicht gedeckt und damit unzulässig seien.

Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde der Gläubi-
gerin, mit der sie ihren erstinstanzlichen Antrag wiederholt, ist
zulässig nach § 793 ZPO, sie hat jedoch nur zu einem geringen
Teil Erfolg, so dass, wie aus dem Tenor ersichtlich, zu ent-
scheiden war.

Die Nachbesserung einer eidesstattlichen Versicherung ist
im Gesetz nicht geregelt. Nach herrschender Meinung in Lite-
ratur und Rechtsprechung (vgl. für alle Zöller, ZPO, 21. Aufla-
ge, § 903, Rdnr. 14) ist diese jedoch zulässig, wenn der Schuld-
ner ein lückenhaftes oder unklares Vermögensverzeichnis vor-
gelegt hat, es mithin nicht so vollständig ausgefüllt hat, wie es
nach dem Zweck des § 807 ZPO für die Kenntnis des Gläubigers
zum Zugriff auf angegebene Vermögenswerte erforderlich ist.
In diesem Zusammenhang ist es nach der Rechtsprechung der
Kammer auch zulässig, dass ein Gläubiger im Termin zur Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung sein Fragerecht ausübt
und dem Schuldner über die vom Gericht verwendeten Vor-
drucke des Vermögensverzeichnisses hinausgehende konkrete
Fragen stellt. Es ist auch zulässig, dass insoweit durch den Gläu-
biger beim Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung schriftliche konkrete Fragen gestellt werden, die der
Rechtspfleger/Gerichtsvollzieher sodann vom Schuldner im
Termin zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung beant-
worten lassen kann. Voraussetzung für die Zulässigkeit solcher
Fragen ist es jedoch stets, dass der Gläubiger konkrete, auf den
Schuldner und dessen Vermögensverhältnisse bezogene Fragen
stellt, welche über den allgemeinen Fragenkatalog des Vermö-
gensverzeichnisses hinausgehen bzw. diesen näher konkretisie-
ren. Der Rechtspfleger/Gerichtsvollzieher ist im Offenbarungs-
versicherungsverfahren jedoch nicht verpflichtet, dem Schuld-
ner einen vom Gläubiger eingereichten pauschalen schriftlichen
Fragenkatalog ohne Bezug zum konkreten Einzelfall zur Beant-
wortung vorzulegen. Eine sog. „extensive Schuldnerbefragung“
ist mit der gegenwärtigen Rechtslage nicht zu vereinbaren
(Kammerbeschluss vom 15. 8. 1995, 5 T 772/95).

So hat die Kammer beispielsweise in dem Beschluss vom
18. 7. 1996, 5 T 442/96, eine Nachbesserung der eidesstattli-
chen Versicherung zugelassen, weil sich nach Lage der Dinge
der Verdacht ergab, der Schuldner erziele möglicherweise im
elterlichen Betrieb vorsätzlich lediglich ein geringes Einkom-
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men, um einer Pfändung durch die Gläubigerin zu entgehen.
Die Kammer hat daher wegen des Verdachts verschleierten
Einkommens nähere Fragen nach Art und Umfang der Arbeit
des Schuldners zugelassen. Der vorliegende Fall weist inso-
weit eine Ähnlichkeit aus, als dass der Schuldner in der eides-
stattlichen Versicherung vom 6. 3. 1997 angegeben hat, er
habe seinen Bäckereibetrieb im Jahre 1997 an seine Ehefrau
verkauft und arbeite nunmehr im Betrieb seiner Ehefrau für ei-
nen monatlichen Bruttolohn i. H. v. 1 500,– DM. Bei dieser
Sachlage ist es nahe liegend, dass die Gläubigerin unter Zif-
fer 1) des im Antrag vom 9. 8. 1999 enthaltenen Fragenkata-
logs nach sonstigen Geldwerten- und Sachleistungen (Kost,
Logis, Kleidung, kostenlose Waren- und Dienstleistungen,
kostenlose Nutzung fremder Einrichtungen usw.) fragt. Eben-
so liegt es nahe, dass die Gläubigerin unter Ziffer 2) dieses
Fragenkatalogs nach der privaten Nutzung des Pkw Mercedes
seiner Ehefrau fragt. Beides sind Fragen nach Vermögenswer-
ten von Seiten des Schuldners, die unter Umständen nach
§ 850 h ZPO Einfluss auf die Bestimmung eines dem Schuld-
ner zu belassenden pfandfreien Betrages haben könnten. Inso-
weit ist das Vermögensverzeichnis unvollständig. Diese Fra-
gen sind daher vom Schuldner im Wege der Nachbesserung
des Vermögensverzeichnisses zu beantworten.

Die übrigen Fragen aus dem Fragenkatalog vom 8. 9. 1999
sind jedoch nicht zuzulassen.

Die Fragen nach Nebenarbeitsverhältnissen und weiteren
Tätigkeiten des Schuldners (Ziffern 3 und 4 auf Seite 2 des
Antrags vom 8. 9. 1999) sind reine Ausforschungsfragen. Der
Schuldner hat angegeben, dass er im Betrieb seiner Ehefrau ar-
beite. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich und auch nicht
von der Gläubigerin vorgetragen, dass der Schuldner ander-
weitigen Tätigkeiten nachgeht. Die Fragen nach Lohnabtre-
tungen und anderen Gläubigern (Ziffern 5 bis 7) sind unzuläs-
sig, da der Schuldner sein Vermögen angeben sollte, nicht aber
seine Verbindlichkeiten. Die Fragen Ziffern 1 bis 7 des zwei-
ten Fragenkatalogs (Seite 3 und 4 des Antrags vom 8. 9. 1999)
brauchen sämtlich nicht beantwortet zu werden. Der Schuld-
ner hat angegeben, dass er seine Bäckerei an seine Ehefrau
verkauft hat und dafür monatliche Raten von 1 000,– DM be-
kommt. Damit ist die Forderung des Schuldners ausreichend
gekennzeichnet. Ob dem Schuldner das Geld bar oder unbar
und auf welches Konto gezahlt wird, ob die Forderung des
Schuldners überhaupt befriedigt wird, ob sie abgetreten oder
verpfändet bzw. gepfändet ist, ob deswegen irgendwelche Si-
cherheiten bestehen oder nicht, gehört nicht in ein Vermögens-
verzeichnis; diese Fragen kann die Gläubigerin nur beantwor-
tet erhalten, wenn sie die Forderung des Schuldners bei seiner
Ehefrau pfändet und sich dann mit der Ehefrau des Schuldners
als Drittschuldnerin oder anderen bevorrechtigten Gläubigern
(im Falle der Abtretung oder Verpfändung) auseinander setzt.

Da die Beschwerde im Ergebnis im Wesentlichen keinen
Erfolg gehabt hat, weil der Schuldner nur 2 von 14 gestellten
Fragen noch zu beantworten hat, hat die Kammer die außerge-
richtlichen Kosten im Beschwerdeverfahren der Gläubigerin
gemäß § 92 Abs. 2 ZPO auferlegt.

§§ 753, 807 Abs. 1 Nr. 4; 900 ZPO; § 185 a Nr. 2 d GVGA
Zur Ankündigung der Vollstreckung mit einer Frist von
2 Wochen im Sinne des § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO ist der Ge-
richtsvollzieher nur verpflichtet, wenn ihm mit dem Sach-
pfändungsauftrag zugleich der Auftrag zur Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung erteilt ist und der Schuldner
bei wiederholt versuchter Vollstreckung nicht angetroffen
wurde.

LG Wiesbaden, Beschl. v. 24. 9. 1999
– 4 T 596/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Gläubigerin hat mit Schreiben vom 26. 3. 1999 dem

Gerichtsvollzieher einen Sachpfändungsauftrag erteilt. Aus
dem Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvollziehers vom
31. 5. 1999 geht hervor, dass dieser die Schuldnerin trotz vor-
heriger Ankündigung seines Erscheinens nicht in ihren Ge-
schäftsräumen angetroffen hat. Mit Schreiben vom gleichen
Tag hat der Gerichtsvollzieher die Vollstreckungsunterlagen
mit dem Bemerken an die Gläubigerin zurückgesandt, zur
Fortsetzung des Verfahrens sei eine Durchsuchungsanord-
nung erforderlich. Die Gläubigerin hat mit Schreiben vom
22. 6. 1999 gegenüber dem Gerichtsvollzieher beantragt, Ter-
min zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung zu bestim-
men. Der Gerichtsvollzieher hat diesen Antrag mit der Be-
gründung an die Gläubigerin zurückgesandt, die Vorausset-
zungen für das Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung lägen nicht vor. Mit Schreiben vom 30. 6. 1999 hat
die Gläubigerin ihr Begehren gegenüber dem Gerichtsvollzie-
her wiederholt, was dieser durch Schreiben vom 12. 7. 1999
zurückgewiesen hat.

Wegen der Verhaltensweise des Gerichtsvollziehers hat
die Gläubigerin Vollstreckungserinnerung mit dem Antrag
eingelegt, den Gerichtsvollzieher anzuweisen, das Verfahren
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über das Ver-
mögen der Schuldnerin einzuleiten.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Amtsgericht die
Vollstreckungserinnerung der Gläubigerin zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Gläubigerin unter Aufrechterhaltung ih-
res erstinstanzlichen Antrages sofortige Beschwerde einge-
legt.

Die Beschwerde ist gemäß § 793 ZPO statthaft und auch
ansonsten zulässig.

Sie ist aber nicht begründet.
Völlig zu Recht hat der Gerichtsvollzieher die Einleitung

des Verfahrens auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
durch die Schuldnerin abgelehnt, weil entgegen der Auffas-
sung der Gläubigerin die gesetzlichen Voraussetzungen des
§ 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO nicht vorliegen. Danach ist ein
Schuldner nach Stellung eines Antrages gemäß § 900 Abs. 1
ZPO zur Errichtung des Vermögensverzeichnisses verpflich-
tet, wenn der Gerichtsvollzieher den Schuldner wiederholt in
seiner Wohnung nicht angetroffen hat, nachdem er einmal die
Vollstreckung mindestens zwei Wochen vorher angekündigt
hatte, es sei denn, der Schuldner hat seine Abwesenheit genü-
gend entschuldigt und den Grund glaubhaft gemacht. Hier gibt
das Vollstreckungsprotokoll vom 31. 5. 1999 nichts dafür her,
dass der Gerichtsvollzieher die Schuldnerin wiederholt (also
mindestens zweimal) aufgesucht hat und die Ankündigung des
Vollstreckungsversuches vom 31. 5. 1999 mindestens zwei
Wochen vorher erfolgt ist.

Die Kammer vermag auch nicht die Auffassung der Gläu-
bigerin zu teilen, dass ein Gerichtsvollzieher, dem ein reiner
Sachpfändungsauftrag erteilt worden ist, die Verpflichtung hat,
für die Erfüllung der Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 Nr. 4
ZPO Sorge zu tragen. Für eine solche Verpflichtung gibt das
Gesetz nichts her. Zwar liegt es in der Natur der Sache, dass
vom Gerichtsvollzieher, dem ein reiner Sachpfändungsauftrag
erteilt worden ist, für den Fall, dass er den Schuldner antrifft
und dieser die Durchsuchung verweigert bzw. wenn bei der
Durchsuchung die Fruchtlosigkeit der Pfändung festgestellt
wird, die Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 No. 1–3 ZPO für
die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung geschaffen wer-
den; jedoch besagt dies nichts darüber, dass der Gerichtsvoll-
zieher auch bei einem reinen Sachpfändungsantrag für das Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO zu sor-
gen hat. Dafür ergibt sich auch nichts aus der Vorschrift des
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§ 900 Abs. 2 ZPO, der lediglich besagt, dass der Gerichtsvoll-
zieher bei Vorliegen eines Antrages nach § 900 Abs. 1 ZPO
und der Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 ZPO dem Schuldner
ohne Terminsladung die eidesstattliche Versicherung abneh-
men kann, wenn er diesen bei anderer Gelegenheit antrifft.

Für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 807 Abs. 1
Nr. 4 ZPO hat der Gerichtsvollzieher allenfalls dann Sorge zu
tragen, wenn mit dem Sachpfändungsantrag für den Fall von
dessen Scheitern schon das Gesuch auf Abnahme der eides-
stattichen Versicherung gestellt worden ist. Ein solch kombi-
nierter Auftrag ist seit dem 1. 1. 1999 möglich, weil der Ge-
richtsvollzieher nunmehr auch das für die Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung zuständige Vollstreckungsorgan ist.

Anmerkung der Schriftleitung:
Das Landgericht Lüneburg, DGVZ 2000, S. 25/26, hat den

Gerichtsvollzieher für verpflichtet gehalten, die Voraussetzun-
gen des § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO zu schaffen, wenn der Gläubi-
ger dies in seinem Sachpfändungsauftrag ausdrücklich bean-
tragt hat. Das Landgericht Wiesbaden hält in der vorstehend
abgedruckten Entscheidung diese Verpflichtung nicht für ge-
geben, wenn lediglich ein Sachpfändungsauftrag erteilt ist und
der Schuldner wiederholt nicht angetroffen wird. Es wird damit
den Gegebenheiten eher gerecht, denn es erscheint unbillig,
immer dann die Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO
zu schaffen, wenn der Schuldner nicht anzutreffen ist, ohne dass
ein Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ge-
stellt ist. Dadurch treten unnötige Mehrbelastungen und Ver-
zögerungen ein, weil solche Vollstreckungstermine nicht nur
angekündigt, sondern auch eingehalten werden müssen und
nicht in die üblichen Dienstwege oder Dienstreisen eingebun-
den werden können. Andererseits ist nicht bekannt, ob der
Gläubiger das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung einzuleiten beabsichtigt oder eine richterliche
Durchsuchungsanordnung (§ 758 a ZPO) beantragen will. Oft
ist auch noch nicht bekannt, ob der Schuldner die eidesstatt-
liche Versicherung bereits abgegeben hat (§ 903 ZPO). Der
Gläubiger, der das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung betreiben will, kann aber ohne zusätzliches Kos-
tenrisiko seinen Sachpfändungsauftrag mit dem Eventual-
auftrag zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung verbin-
den und damit erreichen, dass der Gerichtsvollzieher ggf. gem.
§ 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO vorgeht. Nur in diesem Fall ist das Vor-
gehen nach § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO für das Zwangsvollstre-
ckungsverfahren unmittelbar förderlich.

§§ 899, 900 ZPO; § 1 Abs. 1 Nr. 5 RBerG; § 62 GVGA
Ob ein Inkassounternehmen berechtigt ist, dem Gerichts-
vollzieher den Auftrag zu erteilen, von dem Schuldner die
eidesstattliche Versicherung entgegenzunehmen, hängt
von dem Inhalt der dem Inkassounternehmen erteilten Ge-
nehmigung ab.

I. AG Rheinberg, Beschl. v. 3. 2. 2000
– 26 M 155/2000 –

II. AG Mönchengladbach, Beschl. v. 16. 2. 2000
– 31 M 195/2000 –

I .
A u s  d e n  G r ü n d e n :

(AG Rheinberg)
Mit Schreiben vom 13. 12. 1999 beauftragte die Gläubige-

rin den Gerichtsvollzieher, Termin zur Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung zu bestimmen. Mit Schreiben vom
22. 12. 1999 teilte der Gerichtsvollzieher der Gläubigerin mit,
er habe die Vollstreckung weisungsgemäß eingestellt, da In-
kassounternehmen nicht zur Antragstellung im Verfahren auf
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung berechtigt seien.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Gläubigerin vom
11. 1. 2000.

Die Erinnerung ist zulässig und begründet.

1. Die Erinnerung ist gemäß § 766 Abs. 2 ZPO zulässig,
denn in der „weisungsgemäßen Einstellung“ der Zwangsvoll-
streckung durch den Gerichtsvollzieher liegt die Weigerung,
eine Vollstreckungshandlung dem Auftrag gemäß auszufüh-
ren. Einer Anhörung der Schuldnerin vor der Entscheidung
über die Erinnerung der Gläubigerin bedurfte es nicht (vgl.
Stöber in Zöller, ZPO, § 766 Rdnr. 27). Vom Verfahren ist die
Schuldnerin – bisher – nicht betroffen. Begehrt wird eine
Handlung des Gerichtsvollziehers, für deren Durchführung
die Schuldnerin ebenfalls nicht angehört werden würde.

2. Die Erinnerung ist begründet. Der Gerichtsvollzieher hat
das Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
vorbehaltlich der Prüfung des Vorliegens der weiteren Vor-
aussetzungen hierfür durchzuführen gemäß § 899 Abs. 1 ZPO.
Der Antrag der Gläubigerin ist nicht zurückzuweisen, weil es
an einer wirksamen Vertretung fehlen würde. Richtig ist aller-
dings, dass der Antrag der Gläubigerin dann zurückzuweisen
wäre, wenn sie durch ein Inkassounternehmen vertreten wür-
de, dem die Stellung eines solchen Antrages nicht gestattet
wäre, weil es nur für die außergerichtliche Einziehung von
Forderungen zugelassen ist (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Rechtsbe-
ratungsgesetz). So liegt der Fall hier aber nicht. Die Gläubige-
rin hat die Erlaubnisurkunde vorgelegt, mit der ihrer Verfah-
rensbevollmächtigten gestattet worden ist, „mit dem Voll-
streckungsgericht zu verkehren“. Hier hat die Gläubigerin die
Erlaubnis vom 14. 11. 1985 vorgelegt, die allerdings auf frü-
her erstattete Erlaubnisse Bezug nimmt. Aus anderen Verfah-
ren ist dem Gericht die Erlaubnis des Präsidenten des Landge-
richts Bad-Kreuznach vom 21. 12. 1973 in der Fassung vom
20. 2. 1976 bekannt. In der Erlaubnis vom 21. 12. 1973 heißt
es noch, der Gläubiger-Vertreterin werde die Erlaubnis erteilt,
Anträge in gerichtlichen Mahnverfahren zu stellen und dieser-
halb mit dem Vollstreckungsgericht zu verkehren. In der Er-
laubnis vom 20. 2. 1976 heißt es dann, der Gläubiger-Vertre-
terin sei die Erlaubnis erteilt, Anträge im gerichtlichen Mahn-
verfahren zu stellen und mit dem Vollstreckungsgericht zu
verkehren. Daraus ergibt sich, dass eine ursprünglich mög-
licherweise enthaltene Einschränkung, dass der Verkehr mit
dem Vollstreckungsbericht nur wegen Anträgen im Mahnver-
fahren gestattet sei, weggefallen ist. Der Gläubiger-Vertreterin
ist der Verkehr mit dem Vollstreckungsgericht gestattet. Dies
kann nichts anderes meinen, als dass das Vollstreckungsver-
fahren auch vor dem Vollstreckungsgericht durch die Gläubi-
ger-Vertreterin betrieben werden darf.

Dieses Ergebnis der Auslegung der der Gläubiger-Vertre-
terin erteilten Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz wird
bestätigt durch die Auskunft des Präsidenten des Landgerichts
Mainz vom 27. 1. 2000. Das Gericht hat dort um Erläuterung
gebeten, wie die erteilte Erlaubnis zu verstehen sei. Der Präsi-
dent des Landgerichts Mainz antwortete mit Schreiben vom
27. 1. 2000 darauf, die Befugnis, mit den Vollstreckungsge-
richten zu verkehren, umfasse auch die Möglichkeit, Anträge
im Zwangsvollstreckungsverfahren zu stellen.

Darauf, ob es grundsätzlich Inkassounternehmen nicht er-
laubt ist, Anträge auf Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung zu stellen oder nicht, kommt es danach nicht an. Hier geht
es um einen Einzelfall. In diesem Einzelfall ist alleine zu prü-
fen, ob hier die Gläubiger-Vertreterin zur Stellung des Antra-
ges berechtigt ist. Das ist im Hinblick auf die ihr erteilten Er-
laubnisse zu bejahen. Durch das Gericht ist nicht zu prüfen, ob
die der Gläubiger-Vertreterin erteilten Erlaubnisse dem
Rechtsberatungsgesetz entsprechen oder nicht. Es handelt sich
jedenfalls um bestandskräftige, begünstigende Verwaltungs-
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akte, an deren Wirkung – Erlaubnis für die Gläubiger-Vertre-
terin – sich das Gericht zu halten hat.

Schließlich steht der Verpflichtung des Gerichtsvollzie-
hers, die Gläubiger-Vertreterin auch in Verfahren auf Abnah-
me der eidesstattlichen Versicherung zu akzeptieren, die Ver-
fügung des Präsidenten des Landgerichts Kleve vom 15. 12.
1999 (3712 E – 182) nicht entgegen. Das Gericht ist nicht an
Weisungen des Präsidenten des Landgerichts gebunden.

Nochmals sei aber zur Klarstellung darauf hingewiesen, dass
die Abweichung von der mit der Verfügung des Präsidenten des
Landgerichts Kleve vertretenen Auffassung hier auf den Um-
ständen des Einzelfalles beruht und auf andere Inkassounter-
nehmen nur dann übertragbar sein könnte, wenn diese über eine
identische Erlaubnis wie die Gläubiger-Vertreterin verfügen.

I I .
A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Mönchengladbach)

Die von der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin
vorgelegte Erlaubnisurkunde des Präsidenten des Landgerichts
Mainz vom 2. 2. 1999 umfasst nicht nur das gerichtliche Mahn-
verfahren und die außergerichtliche Forderungseinziehung,
sondern auch den Verkehr mit den Vollstreckungsgerichten.

Anmerkung der Schriftleitung:
Beide Amtsgerichte haben die betroffenen Gerichtsvollzie-

her angewiesen, die Anträge der Gläubiger auf Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung nicht wegen fehlender Erlaubnis
der Bevollmächtigten zur Betreibung des Verfahrens abzuleh-
nen. Damit wird den Gerichtsvollziehern die Pflicht auferlegt,
in einschlägigen Fällen zusätzlich den Inhalt der den Inkas-
sounternehmen von dem zuständigen Landgerichtspräsidenten
erteilten Erlaubnis zu überprüfen, die insbesondere dann den
„Verkehr mit den Vollstreckungsgerichten“ erlauben kann,
wenn sie vor der Änderung des Rechtsberatungsgesetzes im
Jahr 1980 erteilt worden ist. Dies bedeutet, dass Inkassounter-
nehmen die ihnen erteilte Erlaubnis dem Auftrag zur Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung beifügen müssen oder dass
der Gerichtsvollzieher diesen Nachweis zunächst anfordern
muss. Ob dieser Aufwand erforderlich ist, hängt von der Frage
ab, ob das in die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers verla-
gerte Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versiche-
rung ein gerichtliches oder ein außergerichtiches Verfahren im
Sinne des Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 5 RBerG ist. Insoweit wird auf
die Abhandlung von Viertelhausen in DGVZ 2000, S. 55–59,
verwiesen, der die Erteilung entsprechender Aufträge durch
Inkassounternehmen generell für zulässig hält.

§ 756 ZPO; § 84 GVGA
Zur Vollstreckung eines Zug-um-Zug-Urteils muss die
dem Schuldner anzubietende Gegenleistung (hier Compu-
terprogramme) im Tenor des zu vollstreckenden Urteils
zweifelsfrei bezeichnet sein.

I. AG Hildesheim, Beschl. v. 19. 10. 1998
– 23a M 1394/98 –

II. LG Hildesheim, Beschl. v. 25. 11. 1998
– 5 T 713/98 –

I .
A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin hat gegen die Schuldnerin am 12. 5. 1998
ein Urteil erwirkt, nach dem die Schuldnerin verurteilt worden
ist, an die Gläubigerin 25 300,– DM nebst 5 % Zinsen seit
dem 19. 11. 1997 Zug um Zug gegen Übergabe der
Installationsdatenträger (CD-Rom’s) sowie zwei Handbücher
für das Programm „DIaCAD-Profi-Line“ zu zahlen.

Die Gläubigerin hat am 20. 7. 1998 den Gerichtsvollzieher
unter Übersendung des Urteils und zweier Handbücher für das
Programm DIaCAD-Profi-Line sowie sechs Installationsda-
tenträger (CD-Rom’s) beauftragt, den Betrag Zug um Zug ge-
gen Übergabe der Gegenstände aus dem Urteil zu vollstre-
cken. Der Gerichtsvollzieher teilte daraufhin am 5. 9. 1998 der
Gläubigerin mit, dass ihm eine Vollstreckung aus dem Urteil
nicht möglich sei, da die Gegenleistung nicht hinreichend be-
stimmt sei. Mit ihrer Erinnerung beantragt die Gläubigerin,
den Gerichtsvollzieher anzuweisen, die Zwangsvollstreckung
durchzuführen.

Sie meint, die Gegenleistung sei im Urteil hinreichend be-
stimmt, weil im Tatbestand die Gegenstände der Zug-um-Zug-
Leistung aufgelistet seien. Der Gläubiger besitze auch nur ein
DIaCad-System, weswegen es unzweifelhaft sei, dass die rich-
tige Gegenleistung dem Gerichtsvollzieher vorliege.

Die Erinnerung ist zulässig, § 766 ZPO, aber nicht begrün-
det.

Nach § 756 ZPO darf der Gerichtsvollzieher dann, wenn die
Vollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung
des Gläubigers an den Schuldner abhängt, nur dann mit der
Vollstreckung beginnen, wenn er dem Schuldner die diesem
gebührende Leistung in einer den Verzug der Annahme be-
gründenden Weise angeboten hat. Die Verpflichtung zur Zug-
um-Zug-Leistung ergibt sich zweifelsfrei aus dem Tenor des
Urteils vom 12. 5. 1998, jedoch nicht die eindeutige Bezeich-
nung der Gegenleistung, diese lässt sich auch nicht durch Aus-
legung bestimmen. In den Entscheidungsgründen ist dazu aus-
geführt, dass vier Programmlizenzen für das Programm DIa-
Cad Profi-Line bestellt worden sind und das Programm auf den
Rechnern der Klägerin installiert worden ist. Eine nähere Be-
zeichnung der CD-Rom’s und Handbücher ist nicht erfolgt,
auch nicht die entsprechende Anzahl. Nach dem Urteilstat-
bestand sind vier Programmlizenzen bestellt worden, die in-
stalliert worden sind. Dass es sich dabei um die sechs Installa-
tionsdatenträger (CD-Rom’s) handelt, die die Gläubigerin dem
Gerichtsvollzieher mit Schreiben vom 20. 7. 1998 benannt hat,
vermag das Gericht nicht festzustellen. Die anwaltliche Versi-
cherung vom 20. 8. 1998, dass es sich bei den übergebenen
Handbüchern und Installationsdatenträgern um die Gegenstän-
de handelt, die laut Urteil vom 12. 5. 1998 zu übergeben sind,
führt nicht weiter, da der Gerichtsvollzieher den Inhalt des
Titels anhand der in dem Titel dargelegten Ausführungen fest-
zustellen hat und nicht durch außerhalb des Prozesses abgege-
bene Erklärungen. Eine Zug-um-Zug-Verurteilung muss so be-
stimmt sein, dass sie ihrerseits zum Gegenstand einer Klage ge-
macht werden kann (BGH NJW 93, 325). Ein Computerpro-
gramm als Software kann materiell nicht herausgegeben wer-
den. Es können Datenträger zurückgegeben werden, auf denen
das Programm gespeichert ist, oder es können die Daten ge-
löscht werden, so dass sie für niemanden mehr benutzbar sind
(vgl. Kammergericht RR 94, 960). Hier sollen zwei Hand-
bücher herausgegeben werden, welche Anzahl von Installa-
tionsdatenträgern zu übergeben ist, ergibt sich jedoch nicht.
Danach hat das Urteil keinen vollstreckungsfähigen Inhalt, so
dass der Gerichtsvollzieher zu Recht die Vollstreckung abge-
lehnt hat, da er nicht überprüfen kann, ob die angebotene Ge-
genleistung der nach dem Urteil geschuldeten entspricht. Auch
der Hinweis auf das einzige Programm, was die Klägerin be-
sitze, hilft nicht weiter. Zwar kann ein Gerichtsvollzieher sich
eines Sachverständigen bedienen um zu klären, ob die anzu-
bietende Leistung der geschuldeten entspricht, hier ergeben
sich schon bezüglich der Zahl der Datenträger Probleme.

Eine Anweisung des Gerichtsvollziehers zur Vollstre-
ckung kommt danach nicht in Betracht.
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I I .
A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die sofortige Beschwerde wird aus den zutreffenden Grün-
den des angefochtenen Beschlusses, denen sich die Kammer
nach eigener Prüfung in vollem Umfang anschließt und sie der
eigenen Entscheidung zugrunde legt, auf Kosten der Be-
schwerdeführerin (§ 97 ZPO) zurückgewiesen.

Lediglich ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die
Gläubigerin irrt, wenn sie meint, dass bei Auslegung des Ur-
teilstenors unter Hinzuziehung der Urteilsgründe eine Konkre-
tisierung der geschuldeten Gegenleistung möglich wäre. Auch
die Urteilsgründe lassen eine Identifizierung der körperlich
herauszugebenden Gegenstände nicht in einer hinreichenden
Präzision zu. Diese notwendige Konkretisierbarkeit kann auch
weder durch Rückfrage beim Schuldner noch durch Heranzie-
hung eines Sachverständigen in hinreichendem Umfang er-
langt werden (vgl. Zöller, ZPO, § 756, R. 8 m. w. N.).

§§ 762, 766, 806 a, 807 ZPO; § 11 Abs. 2 GVKostG; §§ 63,
105, 110 GVGA
1. Der Gerichtsvollzieher ist nicht verpflichtet, im Rah-

men einer Mobiliarvollstreckung verbindliche Feststel-
lungen darüber zu treffen, ob der Schuldner bereits die
eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und hier-
von dem Gläubiger Kenntnis zu geben.

2. Ergibt sich aus dem Protokoll des Gerichtsvollziehers,
der Schuldner habe – angeblich – die eidesstattliche
Versicherung noch nicht abgegeben, obwohl die Abga-
be bereits erfolgt ist, so handelt es sich dabei nicht um
eine falsche Sachbehandlung, so dass der Gläubiger
nicht verlangen kann, dass für ein von ihm eingeleitetes
Offenbarungsverfahren keine Kosten erhoben werden.

AG Homburg, Nebenst. Blieskastel, Beschl. v. 6. 12. 1999
– 15 M 1814/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
I. Die Gläubigerin als Erinnerungsführer hatte den Ge-

richtsvollzieher mit der Teilzwangsvollstreckung aus dem
Vollstreckungsbescheid vom 30. 4. 1999 beauftragt. Über die
durchgeführte Vollstreckung fertigte der Gerichtsvollzieher
am 23. 6. 1999 ein Vollstreckungsprotokoll, das sowohl von
ihm als auch von der Schuldnerin unterzeichnet ist. Am Ende
des vorgenannten Vollstreckungsprotokolles findet sich der
formularmäßige Satz „eidesstattliche Versicherung angeblich
– nicht – abgegeben beim hiesigen Amtsgericht …“. Strei-
chungen wurden bei diesem Satz nicht vorgenommen.

Mit Antrag vom 7. 7. 1999 beauftragte die Gläubigerin
den Gerichtsvollzieher mit der Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung (isolierter e.V.-Antrag). Nach Anfrage beim
Vollstreckungsgericht teilte der Gerichtsvollzieher mit Proto-
koll vom 22. 7. 1999 der Gläubigerin mit, dass die Schuldne-
rin bereits am 9. 2. 1999 in einem anderen Vollstreckungs-
verfahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben habe.
Gleichzeitig gab der Gerichtsvollzieher seine Kostennote
i. H. v. 61,70 DM der Gläubigerin bekannt.

Die Gläubigerin wendet sich u. a. gegen diese Kostenerhe-
bung mit dem Rechtsbehelf der „Erinnerung“ vom 1. 9. 1999.
Diesen – zunächst gem. § 766 ZPO behandelten – Rechtsbe-
helf begründet die Gläubigerin damit, dass es die Pflicht des
Gerichtsvollziehers gewesen wäre, die Gläubigerin auf die be-
reits abgegebene eidesstattliche Versicherung hinzuweisen. In
diesem Falle wäre ein Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung seitens der Gläubigerin nicht gestellt worden.

Der Gerichtsvollzieher hat hierzu am 18. 10. 1999 seine
dienstliche Äußerung abgegeben, in der er ausführt, dass ei-

nerseits die Kosten zutreffend berechnet und andererseits eine
sachliche Falschbehandlung nicht vorläge.

II. Der Rechtsbehelf der Gläubigerin ist als Erinnerung
i. S. d. § 11 II GvKostG zulässig, in der Sache jedoch unbe-
gründet.

1. Der Sache nach geht es der Gläubigerin darum, dass der
zuständige Gerichtsvollzieher seine Pflichten verletzt habe
und dadurch für die Gläubigerin vermeidbare Kosten angefal-
len seien. In erster Linie verfolgt die Gläubigerin mithin das
Ziel, von den – ihres Erachtens – unnötigen Kosten der
Zwangsvollstreckung befreit zu werden. Dieses Rechtsschutz-
interesse ist bei verständiger Würdigung so zu verstehen, dass
die Gläubigerin sich gegen die Kostenlast wegen unrichtiger
Sachbehandlung wendet. Mithin liegt eine Erinnerung i. S. d.
§ 11 II GvKostG vor. Diese ist nach allgemeiner Auffassung,
der sich das erkennende Gericht anschließt, gegenüber der Er-
innerung gem. § 766 ZPO vorrangig (vgl. Hartmann, Kosten-
gesetze, 29. Aufl., 2000, § 11 GvKostG, Rdnr. 4; LG Saar-
brücken DGVZ 1996, S. 91). Im Interesse der Gläubigerin ist
davon auszugehen, dass sie diesen vorrangig zulässigen
Rechtsbehelf erheben wollte.

Da das erkennende Gericht bereits mit der Erinnerung be-
fasst war und ist, es insbesondere die dienstliche Äußerung des
Gerichtsvollziehers eingeholt und im Rahmen der Gewährung
rechtlichen Gehörs an die Gläubigerin zur Stellungnahme wei-
tergeleitet hatte, ist es berufen, unmittelbar über die Erinne-
rung i. S. d. § 11 II GvKostG zu entscheiden (vgl. Hartmann,
a. a. O., Rdnr. 6).

2. In der Sache ist indes die Erinnerung unbegründet. Denn
es liegt keine unrichtige Sachbehandlung des Gerichtsvollzie-
hers vor. Dies ergibt sich aus Folgendem:

a) Gem. § 762 I ZPO hat der Gerichtsvollzieher über jede
Vollstreckungshandlung ein Protokoll aufzunehmen. Nach
Abs. 2 dieser Vorschrift muss das Protokoll enthalten: 1. Ort
und Zeit der Aufnahme; 2. den Gegenstand der Vollstre-
ckungshandlung unter kurzer Erwähnung der wesentlichen
Vorgänge; 3. die Namen der Personen, mit denen verhandelt
ist; 4. die Unterschrift dieser Personen und den Vermerk, dass
die Unterzeichnung nach Vorlesung und Vorlegung zur
Durchsicht und nach Genehmigung erfolgt sei; 5. die Unter-
schrift des Gerichtsvollziehers. Der in § 110 GVKA näher
konkretisierte Inhalt des Protokolles lässt den hier streitgegen-
ständlichen Vermerk, wonach die eidesstattliche Versicherung
angeblich – nicht – abgegeben sein soll, völlig unerwähnt.
Dies hat auch seinen guten Grund. Denn dieser Vermerk ist für
den Gläubiger nur von geringerer praktischer Bedeutung. Der
Vermerk lässt nämlich keine sicheren Informationen auf Sei-
ten des Gläubigers zu, auf die er vertrauen könnte. Gem.
§ 806 a ZPO kann der Gerichtsvollzieher den Schuldner zwar
befragen, der Schuldner ist indes zur Auskunft in diesem Ver-
fahren nicht verpflichtet. Er ist erst in dem Verfahren nach
§ 807 zur Auskunft verpflichtet (vgl. Baumbach-Lauterbach-
Albers-Hartmann, ZPO, 57. Aufl., 1999, § 806 a Rdnr. 4). Da-
her kann der Gerichtsvollzieher in diesem Verfahren keine
verlässlichen Informationen darüber erlangen, ob und ggf.
wann der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben hat. Möglicherweise ist auch bereits eine Löschung der
Eintragung gem. § 915 a II ZPO zwischenzeitlich erfolgt.

Dass es sich bei diesem formularmäßigen Satz nicht um
eine verlässliche, amtliche Auskunft handelt, die schutzwürdi-
ges Vertrauen begründet, bringt der Gerichtsvollzieher in dem
Protokoll auch hinreichend deutlich zum Ausdruck. Denn es
heißt deutlich „… angeblich …“. Damit müsste der Gläubiger
gewarnt sein. Denn noch deutlicher als durch das Wort „an-
geblich“ kann man nicht zum Ausdruck bringen, dass die er-
teilte Information unzuverlässig ist.
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Dem Gläubiger steht indes ein anderer, verlässlicher Weg
zur Verfügung, in Erfahrung zu bringen, ob und ggf. wann der
Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und
ob er noch im Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. Er kann
gem. § 915 b ZPO Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis be-
antragen, dies allerdings beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle. Auf diesem Wege kann der Gläubiger eine aktuelle und
zuverlässige Auskunft, jedoch in der Regel nur gebühren-
pflichtig (Kostenziffern 1644, 1645) erhalten. Dabei ergibt
sich bereits aus den vorgenannten Gebührentatbeständen, dass
es nicht Aufgabe des Gerichtsvollziehers sein kann, bereits bei
Erstellung des Zwangsvollstreckungsprotokolles hinsichtlich
der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung eine verlässli-
che Auskunft zu erteilen. Ansonsten würden diese Gebühren-
tatbestände in der Praxis keinerlei Bedeutung haben. Eine ver-
lässliche Auskunft kann auch aus einem anderen Grunde von
dem Gerichtsvollzieher nicht erwartet werden. Würde der Ge-
richtsvollzieher verpflichtet sein, im Rahmen der Zwangsvoll-
streckung beim Vollstreckungsgericht regelmäßig das Schuld-
nerverzeichnis einzusehen oder eine Auskunft einzuholen,
würde dies die Zwangsvollstreckung erheblich verlangsamen,
was letztlich auch dem Gläubigerinteresse und überdies auch
der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle und damit der gesetzge-
berischen Intention entgegenstehen würde. Eine andere Beur-
teilung ergibt sich auch nicht aus den §§ 63, 105 GVGA. Denn
der Gerichtsvollzieher hat nicht die Aufgaben des Gläubigers
bzw. des Gläubigervertreters wahrzunehmen.

Nach alledem liegt keine falsche Sachbehandlung des Ge-
richtsvollziehers i. S. v. § 11 I GvKostG vor. Erst recht liegt
keine offensichtliche Falschbehandlung vor, was nach der zu-
treffenden Auffassung der LG Köln und Mainz (DGVZ 88,
S. 139, NJW, RR 1998 S. 1294) erforderlich wäre, damit die
Erinnerung begründet wäre.

Überdies sind die seitens des Gerichtsvollziehers in Ansatz
gebrachten Gebühren zutreffend, worauf der Gerichtsvollzie-
her in seiner dienstlichen Äußerung zu Recht hingewiesen hat.
Es kommt dabei weder auf das Ergebnis noch auf die Art der
Durchführung des e.V.-Verfahrens an (Winterstein, DGVZ
1999, 38 ff.).

§ 173 BGB; § 81 ZPO; § 62 Nr. 2 GVGA
Der als Gläubigervertreter tätige Rechtsanwalt hat zu je-
dem Vollstreckungsauftrag eine Geldempfangsvollmacht
vorzulegen, wenn er die Auszahlung der eingezogenen For-
derung an sich verlangt; er kann sich nicht darauf berufen,
dass er den Gläubiger ständig vertritt.

AG Leverkusen, Beschl. v. 30. 12. 1999
– 46 M 31/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Mit seiner Erinnerung verfolgt der Gläubiger das Ziel, dass

die Auszahlung von eingezogenen Geldbeträgen durch den
Gerichtsvollzieher nicht von der nochmaligen Vorlage einer
Geldempfangsvollmacht abhängig gemacht wird, wenn dem
Prozessvertreter des Gläubigers für eine Vielzahl von Fällen
durch einen Auftraggeber Empfangsvollmacht erteilt wurde
und diese Vollmacht dem Gerichtsvollzieher schon einmal (in
einem anderen Vollstreckungsverfahren) vorgelegen hat. Der
Gläubiger trägt dazu vor:

„Die abermalige Anforderung der Vollmacht nach
knapp 3 Monaten ist rechtlich nicht haltbar. Wenn ein
und derselbe Vollmachtgeber für eine Vielzahl von
Vorgängen Vollmacht erteilt hat, dann kann und muss
der Dritte, dem gegenüber Vollmacht angezeigt ist, die-
se gegen sich gelten lassen. Der sog. gute Glaube an den
Fortbestand der Vollmacht wird durch das Gesetz ge-

schützt (§ 173 BGB). Anders läge der Fall, wenn ich für
einen anderen Vollmachtgeber tätig (gewesen) wäre,
dann ist Vorlage der Vollmacht in jedem einzelnen Fal-
le vonnöten. Ich bitte dahin zu entscheiden, dass der
Gerichtsvollzieher im vorliegenden Falle und in künfti-
gen Fällen, die Überweisung eingezogener Beträge an
mich nicht von der (nochmaligen) Vorlage der Voll-
macht abhängig macht, es sei denn, dass ihm Umstände
bekannt sind oder er sie kennen müsste, wonach die
Vollmacht nicht mehr besteht.“

Der Gerichtsvollzieher ist der Ansicht:

Die Vorlage einer Geldempfangsvollmacht ist gem. § 62
GVGA zwingend vorgeschrieben. Ich kann – auch wenn der
Erinnerungsführer die Vorschrift des § 173 BGB zitiert – bei
der Vielzahl der Vollstreckungsanträge nicht prüfen, ob die
Vollmacht widerrufen worden ist. Es bleibt Herrn Rechtsan-
walt Dr. … unbenommen, die Originalvollmacht bei der Ver-
waltung des Amtsgerichts Leverkusen zu hinterlegen, damit
dort jederzeit durch die Gerichtsvollzieher nachgefragt wer-
den kann.

Die zulässige Erinnerung ist unbegründet, da die Vorlage
einer Geldempfangsvollmacht durch den Prozessbevollmäch-
tigten des Gläubigers durch § 62 Nr. 2 GVGA vorgeschrieben
ist. Die Vorschrift des § 173 BGB findet hierbei keine Anwen-
dung, da im Verhältnis zwischen dem Gerichtsvollzieher und
dem Auftraggeber kein Vertragsverhältnis vorliegt, vielmehr
handelt der Gerichtsvollzieher im Rahmen seines Amtsver-
hältnisses (Zöller, ZPO, § 154 GVG, Rdnr. 6). Es ist dem Ge-
richtsvollzieher im Übrigen auch nicht zuzumuten, Listen dar-
über zu führen, welcher (Dauer-)Auftraggeber für welchen
Anwalt eine Generalempfangsvollmacht erteilt hat. Soweit
dies offensichtlich von einigen Gerichtsvollziehern so gehand-
habt wird, steht dies in deren jeweiligen eigenem Ermessen.
Ein Anspruch auf den Verzicht auf eine Empfangsvollmacht
im konkreten Fall erwächst daraus nicht.

§ 788 ZPO; § 109 GVGA

Bedient sich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts für
die Erteilung eines einfachen Vollstreckungsauftrages an
den Gerichtsvollzieher eines Rechtsanwalts, so handelt es
sich bei den hierdurch entstehenden Anwaltskosten nicht
um notwendige Kosten der Zwangsvollstreckung, so dass
diese nicht von dem Schuldner beizutreiben sind.

AG Rottenburg, Beschl. v. 8. 3. 2000
– M 1787/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerung ist (auch) bezgl. der Anwaltsgebühren un-
begründet. Die angefallenen Anwaltsgebühren sind nicht not-
wendig im Sinne des § 788 ZPO. Auch in der Zwangsvoll-
streckung hat der Gläubiger seine Maßnahmen zu Wahrung
seiner Rechte so einzurichten, dass die Kosten möglichst nied-
rig gehalten werden (Zöller, ZPO 21. Aufl. § 788 Rdnr. 9).
Grundsätzlich sind die Anwaltsgebühren zu ersetzen. Dies gilt
jedoch nicht ausnahmslos. Schon im Schadensersatzrecht hat
der Bundesgerichtshof eine Ersatzpflicht verneint, wenn eine
Behörde bei einem einfach gelagerten Schadensfall, welcher
unstreitig ist, für die erstmalige Geltendmachung einen
Rechtsanwalt beauftragt (BGHZ 127, Seite 348 ff.). Hier ist
der Fall vergleichbar, da es sich bei der Gläubigerin um eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt und hier nur eine
einfache Beauftragung des Gerichtsvollziehers notwendig
war. Demzufolge liegt eine Notwendigkeit i. S. d. § 788
Abs. 1 ZPO nicht vor.
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■ B U C H B E S P R E C H U N G
Zwangs- und Teilungsversteigerung bei Grundbesitz
Von Udo Weinbörner, Dipl. Rechtspfleger, Oberregierungsrat im
Bundesministerium der Justiz. 2., überarbeitete und erweiterte Aufla-
ge, 2000, 647 Seiten, 98,– DM, ISBN 3-448-04149-11. Rudolf Haufe
Verlag, Hindenburgstrasse 64, 79102 Freiburg.
Beispiele, Hinweise und Erfolgsstrategien für Bieter, Gläubiger,
Eigentümer und Berater, verspricht der Verfasser auf der Umschlag-
seite seines Buches, das 1995 in erster Auflage erschienen ist und nun-
mehr in 2. Auflage vorliegt. Die Erfüllung dieses Versprechens ist ihm
in einer Weise gelungen, die schwer zu übertreffen ist. Sein Buch rich-
tet sich nicht an den Rechtspraktiker, der ständig mit der Immobiliar-
vollstreckung befasst ist. Der Autor will vielmehr denen Rat und Hilfe
bieten, denen diese Materie eher ein Buch mit 7 Siegeln ist. Er denkt
dabei nicht nur an betroffene Schuldner oder Beteiligte einer Tei-
lungsversteigerung, sondern vorwiegend an die interessierten Erwer-
ber (Bieter), ohne die Zwangsversteigerungen nicht möglich sind. Der
Biet-Interessent findet Hinweise über Finanzierungsfragen, eine
Erläuterung des Grundbuchs, seiner Bedeutung und Beschaffenheit,
über Rechtsverhältnisse an Immobilien und die Beurteilung des
Wertes derselben. So gerüstet, wird er sodann informiert über den
Ablauf eines Versteigerungstermins, die Versteigerungsbedingungen,
die „Bietungsstunde“ (die nur noch 30 Minuten beträgt), die Abgabe
von Geboten, Sicherheitsleistung und schließlich über die Erteilung
des Zuschlags sowie den späteren Verteilungstermin. Selbstverständ-
lich auch über Rechtsmittel und alle sonstigen Modalitäten.
Ebenso eingängig sind die Instruktionen für den Gläubiger, der in den
Grundbesitz seines Schuldners die Zwangsvollstreckung betreiben
oder einem anhängigen Verfahren beitreten will. Hier werden die Ver-
fahrensgrundsätze, der Versteigerungsantrag, der Beitritt, die Forde-
rungsanmeldung, die gerichtliche Wertermittlung und die Anordnung
der Zwangsversteigerung bis hin zur Erlösverteilung dargestellt. Da-
bei wird auch der Fall nicht ausgelassen, dass der Meistbietende zwar
den Zuschlag erhält, aber anschließend nicht zahlt. Auch die Beson-
derheiten beim Wohnungseigentum sind dargestellt.
Die dem Gläubiger ebenfalls zur Verfügung stehende Möglichkeit der
Zwangsverwaltung des schuldnerischen Grundstücks schildert der
Verfasser auf den Seiten 563 bis 579, stellt aber richtigerweise zu-
nächst Betrachtungen darüber an, in welchen Fällen ein solches Ver-
fahren sinnvoll ist.
Bei der Schilderung des Verfahrens der Teilungsversteigerung zum
Zwecke der Aufhebung einer Eigentümergemeinschaft an einer Immo-
bilie weist der Verfasser auf die Beschränkungen durch das Güterrecht
(bei Eheleuten) hin und gibt bei sonstigen Verfahren (BGB-Gesellschaft
oder Erbengemeinschaft) Tipps, wann der Beteiligte einem Verfahren
beitreten sollte und wann ihm dies zum Nachteil gereichen kann. Be-
handelt wird auch der Antrag auf Teilungsversteigerung des Gläubigers,
der den Anteil eines Miterben oder Gesellschafters gepfändet hat.
Auch der Schuldner findet Hinweise über seine Rechte im Zwangsver-
steigerungsverfahren, die ihm zustehenden Rechtsbehelfe und die
Möglichkeit, die Einstellung des Verfahrens bei angemessenen Zah-
lungen bzw. Tilgungsaussichten zu erreichen. Der Schwerpunkt des
Buches liegt allerdings auf dem Informationsbedürfnis von Gläubi-
gern und Biet-Interessenten.
Die 2. Auflage berücksichtigt die seit 1995 eingetretenen Gesetzesän-
derungen und enthält in einem Anhang zahlreiche Leitsätze einschlä-
giger Entscheidungen nebst deren Fundstellen. Besonders hervorzu-
heben ist der Stil des Buches, das in lockerer und schon als unterhalt-
sam zu nennenden Form ein Fachwissen vermittelt, das dem Außen-
stehenden ansonsten schwer zugänglich ist. Immer wieder in den Text

eingestreut sind Beispiele, Tipps und strategische Hinweise für Gläu-
biger oder Biet-Interessenten.
Das Buch richtet sich an Biet-Interessenten, Gläubiger, Gläubigerver-
treter, Eigentümer, Bankkaufleute, Immobilienmakler, Juristen und
angehende Notare. Diesem Interessentenkreis kann es wirklich wert-
volle Einblicke und einen leicht zugänglichen Einstieg in die Materie
bieten. Es ist vorbehaltlos zu empfehlen.
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